
ISSN 0376 - 9453

Amtsblatt L 366
30 . Jahrgang

der Europäischen Gemeinschaften 24 . Dezember 1987

RechtsvorschriftenAusgabe
in deutscher Sprache

Inhalt I Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

Verordnung (EWG) Nr. 3846 / 87 der Kommission vom 17. Dezember 1987 zur
Erstellung einer Nomenklatur der landwirtschaftlichen Erzeugnisse für Ausfuhr­
erstattungen 1

2

Bei Rechtsakten , deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind , handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der
Agrarpolitik , die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben .
Rechtsakte , deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist , sind sonstige Rechtsakte .



24 . 12 . 87 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr . L 366 / 1

I

( Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr . 3846 / 87 DER KOMMISSION

vom 17 . Dezember 1987

zur Erstellung einer Nomenklatur der landwirtschaftlichen Erzeugnisse für Ausfuhr­
erstattungen

sind außerdem Codenummern einzurichten , die sich auf die
Code der Kombinierten Nomenklatur stützen .

Für den Fall , daß eine Erstattung für einen Teil des
Erzeugnisses einer Unterposition der Kombinierten Nomen­
klatur gilt , ist , damit eine auf die Erstattung bezogene , in sich
abgestimmte Nomenklatur gewahrt bleibt und sich diese mit
Informationssystemen auswerten läßt , auch der Unterposi­
tionenteil der Kombinierten Nomenklatur anzugeben , auf
den keine Erstattung angewandt wird .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent­
sprechen den Stellungnahmen der zuständigen Verwaltungs­
ausschüsse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf die Verordnung (EWG ) Nr . 2727 / 75 des Rates
vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani­
sation für Getreide ( J ), zuletzt geändert durch die Verord­
nung (EWG) Nr . 1900 / 87 ( 2 ), insbesondere auf Artikel 16
sowie auf die entsprechenden Vorschriften der anderen
Verordnungen über gemeinsame Marktorganisationen für
landwirtschaftliche Erzeugnisse ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Am 1 . Januar 1988 ist mit der Verordnung ( EWG ) Nr .
2658 / 87 des Rates ( 3 ) eine kombinierte Erzeugnisnomenkla­
tur eingeführt worden , die sich auf die Nomenklatur des
Harmonisierten Systems stützt und den Anforderungen
gerecht wird , welche sich aus dem Gemeinsamen Zolltarif
und der Außenhandelsstatistik der Gemeinschaft ergeben .

Die in den Anhängen der Kommissionsverordnungen zur
Festsetzung der bei der Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeug­
nisse geltenden Erstattungen angegebenen Warenbezeich­
nungen und Tarifnummern sind deshalb gemäß der Kombi­
nierten Nomenklatur darzustellen .

Zur Gewährleistung einer einheitlichen Aufmachung der für
die erstattungsfähigen landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu
erstellenden Verzeichnisse und der dementsprechenden
Anwendung der Erstattungen sollte für diese erstattungsfä­
higen landwirtschaftlichen Erzeugnisse eine Nomenklatur
geschaffen werden .

Damit der Anwendung der die Ausfuhrerstattungen betref­
fenden Regelung Rechnung getragen wird , muß die Kombi­
nierte Nomenklatur dafür in bestimmten Fällen unterteilt
werden . Um solche Unterteilungen kenntlich zu machen und
die Verarbeitung der entsprechenden Daten zu erleichtern ,

Artikel 1

Unter Zugrundelegung der Kombinierten Nomenklatur wird
eine Nomenklatur für erstattungsfähige landwirtschaftliche
Erzeugnisse , nachstehend „Erstattungsnomenklatur" ge­
nannt , eingeführt .

Diese Erstattungsnomenklatur ist im Anhang enthalten .

Sie umfaßt neben den Unterteilungen der Kombinierten
Nomenklatur die zur Bezeichnung der Erzeugnisse , die
Gegenstand der die Ausfuhrerstattungen betreffenden Rege­
lungen sind , erforderlichen zusätzlichen Unterteilungen und
die in Artikel 2 genannten Codenummern .

Artikel 2

Für jede Unterposition der Erstattungsnomenklatur besteht
eine produktbezogene Codenummer , die sich aus elf aufein­
anderfolgenden Ziffern zusammensetzt :

a ) die ersten acht Ziffern sind die die Unterpositionen der
Kombinierten Nomenklatur kennzeichnenden Code­
nummern ;

b ) die neunte bis elfte Ziffer kennzeichnen die Unterposi­
tionen der Erstattungsnomenklatur ; ist eine Unterposi­

(!) ABl . Nr . L 281 vom 1 . 11 . 1975 , S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr . L 182 vom 3 . 7 . 1987 , S. 40 .
( 3 ) ABl . Nr . L 256 vom 7 . 9 . 1987 , S. 1 .
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tion der Kombinierten Nomenklatur für die Zwecke der
Erstattungsnomenklatur nicht unterteilt , steht anstelle
der drei letzten Ziffern jeweils eine Null ;

c ) für den Fall des Tabaks wird zur Kenntlichmachung des
Erntejahres dem produktbezogenen Code bei der Veröf­
fentlichung der Erstattungsbeträge eine zwölfte Ziffer
hinzugefügt .

schaftsmaßnahmen bezüglich der für landwirtschaftliche
Erzeugnisse zu gewährenden Erstattungen . Die Code­
nummern sind in den diesbezüglich vorgesehenen Dokumen­
ten anzugeben .

Die Kommission veröffentlicht in der vollständigen Fassung
die am 1 . Januar jedes Jahres gültige Erstattungsnomenkla­
tur , so wie sie sich aus den Verordnungen zur Regelung der
Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse ergibt .

Artikel 3

Die Kommission und die Mitgliedstaaten benutzen die
Erstattungsnomenklatur zur Anwendung der Gemein­

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1988 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 17 . Dezember 1987

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident
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ANHANG

NOMENKLATUR DER AUSFUHRERSTATTUNGEN

FÜR AGRARERZEUGNISSE
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1 . Getreide , Mehle , Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0709 Anderes Gemüse , frisch oder gekühlt :
ex 0709 90 — anderes :

0709 90 60 — — Zuckermais 0709 90 60 000

0712 Gemüse , getrocknet , auch in Stücke oder Scheiben geschnitten , als Pulver oder sonst zerkleinert , jedoch
nicht zubereitet :

ex 0712 90 — anderes Gemüse , Mischungen von Gemüse :
— — Zuckermais (Zea mays var . saccharata ):

0712 90 19 — — — andere 0712 90 19 000

1001 Weizen und Mengkorn :
1001 10 — Hartweizen :

1001 10 10 — — zur Aussaat 1001 10 10 000

1001 10 90 — — anderer 1001 10 90 000

ex 1001 90 — andere :

— — anderer Spelz , Weichweizen und Mengkorn : I
1001 90 91 — — — Weichweizen und Mengkorn , zur Aussaat 1001 90 91 000

1001 90 99 — — — andere 1001 90 99 000

1002 00 00 Roggen 1002 00 00 000

1003 00 Gerste : l
1003 00 10 — zur Aussaat 1003 00 10 000

1003 00 90 — andere 1003 00 90 000

1004 00 00 Hafer : l
1004 00 10 — zur Aussaat 1004 00 10 000

1004 00 90 — anderer 1004 00 90 000

1005 Mais : l
ex 1005 10 — zur Aussaat : l
1005 10 90 — — anderer 1005 10 90 000

1005 90 00 — anderer 1005 90 00 000

1007 00 Körner-Sorghum :
1007 00 90 — anderes 1007 00 90 000

ex 1008 Buchweizen , Hirse ( ausgenommen Körner-Sorghum ) und Kanariensaat ; anderes Getreide :
1008 20 00 — Hirse ( ausgenommen Körner-Sorghum ) 1008 20 00 000

1101 00 00 Mehl von Weizen oder Mengkorn :
— Mehl von Weichweizen :

— mit einem Aschegehalt von 0 bis 520 1101 00 00 110

— mit einem Aschegehalt von 521 bis 600 1101 00 00 120

— mit einem Aschegehalt von 601 bis 900 1101 00 00 130

— mit einem Aschegehalt von 901 bis 1 100 1101 00 00 150

— mit einem Aschegehalt von 1 101 bis 1 650 1101 00 00 170

— mit einem Aschegehalt von 1 651 bis 1 900 1101 00 00 180

— mit einem Aschegehalt von mehr als 1 900 1101 00 00 190

— anderes 1101 00 00 900

ex 1 102 Mehl von anderem Getreide als Weizen oder Mengkorn :
1102 10 00 — von Roggen : l

— mit einem Aschegehalt von 0 bis 700 1102 10 00 100

— mit einem Aschegehalt von 701 bis 1 150 1102 10 00 200

— mit einem Aschegehalt von 1 151 bis 1 600 1102 10 00 300

— mit einem Aschegehalt von 1 601 bis 2 000 1102 10 00 500

— mit einem Aschegehalt von mehr als 2 000 1102 10 00 900
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

ex 1103 Grobgrieß , Feingrieß und Pellets von Getreide :

— Grobgrieß und Feingrieß :
1103 11 — — von Weizen :

1103 11 10 — — — von Hartweizen :

- mit einem Aschegehalt von 0 bis 1 300 ( ! ) 1103 11 10 100

- mit einem Aschegehalt von 0 bis 1 300 ( 2 ) 1103 11 10 200

- mit einem Aschegehalt von 0 bis 1 300 1103 11 10 500

- mit einem Aschegehalt von mehr als 1 300 1103 11 10 900

1103 11 90 — — — von Weichweizen und Spelz :
— mit einem Aschegehalt von 0 bis 520 1103 11 90 100

— mit einem Aschegehalt von mehr als 520 1103 11 90 900

(') Grieß , von dem weniger als 10 Gewichtshundertteile durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,250 mm hindurchgehen .
( 2 ) Grieß , von dem weniger als 10 Gewichtshundertteile durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,160 mm hindurchgehen .
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2 . Reis und Bruchreis

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

ex 1006 Reis :

1006 20 — geschälter Reis („Cargo-Reis" oder „Braunreis"):
1006 20 10 — — rundkörniger 1006 20 10 000

1006 20 90 — — langkörniger 1006 20 90 000

1006 30 — halbgeschliffener oder vollständig geschliffener Reis , auch poliert oder glasiert :
— — halbgeschliffener Reis :

1006 30 11 — — — rundkörniger 1006 30 11 000

1006 30 19 — — — langkörniger 1006 30 19 000

— — vollständig geschliffener Reis :
1006 30 91 — — — rundkörniger 1006 30 91 00

1006 30 99 — — — langkörniger :
— in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5 kg oder
weniger 1006 30 99 100

— anderer 1006 30 99 900

1006 40 00 — Bruchreis 1006 40 00 000
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3 . Getreide und Reisverarbeitungserzeugnisse

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

1102 20 10 100

1102 20 10 300

1102 20 10 900

1102 20 90 100

1102 20 90 900

1102 30 00 000

1102 90 10 100

1102 90 10 900

1102

1102 20

1102 20 10

1102 20 90

1102 30 00

ex 1102 90

1102 90 10

1102 90 30

1103

1103 12 00

1103 13

1103 13 11

1103 13 19

1102 90 30 100

1102 90 30 900

Mehl von anderem Getreide als Weizen oder Mengkorn :
— von Mais

— - mit einem Fettgehalt von 1 ,5 GHT oder weniger :
— mit einem Fettgehalt , bezogen auf den Trockenstoff , von 1 ,3 GHT oder weniger und mit einem
Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff von 0,8 GHT oder weniger ( 5 )
- mit einem Fettgehalt , bezogen auf den Trockenstoff, von mehr als 1,3 und von 1,5 GHT oder
weniger und mit einem Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff von 1 ,0 GHT oder
weniger ( 5 )

- anderes ( s )
— — anderes :

- mit einem Fettgehalt , bezogen auf den Trockenstoff, von mehr als 1 ,5 und von 1 ,7 GHT oder
weniger und mit einem Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff, von 1,0 GHT
oder weniger ( 5 )
— anderes ( s )

— von Reis

— anderes :

— — von Gerste :

— mit einem Aschegehalt , bezogen auf den Trockenstoff, von 0,9 GHT und mit einem Gehalt an
Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff , von 0,9 GHT oder weniger

— anderes

— — von Hafer :

- deren Peroxydase praktisch inaktiviert ist , mit einem Aschegehalt , bezogen auf den
Trockenstoff , von 2,3 GHT oder weniger , mit einem Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den
Trockenstoff, von 1,8 GHT oder weniger , mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 11 GHT

— anderes

Grobgrieß , Feingrieß und Pellets von Getreide :
— Grobgrieß und Feingrieß :
— — von Hafer :

- deren Peroxydase praktisch inaktiviert ist , mit einem Aschegehalt , bezogen auf den
Trockenstoff, von 2,3 GHT oder weniger , mit einem Gehalt an Spelzen von 0,1 GHT oder
weniger , mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 11 GHT oder weniger

— anderes

— — von Mais :

~~ — mit einem Fettgehalt von 1,5 GHT oder weniger :
— — — — für die Brauereiindustrie bestimmt :

— mit einem Fettgehalt , bezogen auf den 7 rockenstoff, von 0,9 GHT oder weniger und mit
einem Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff, von 0,6 GHT oder
weniger (') ( 6 )

— mit einem Fettgehalt , bezogen auf den Trockenstoff, von 1 ,3 GHT oder weniger und mit
einem Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff, von 0,8 GHT oder
weniger ( J ) ( 6 )

— mit einem Fettgehalt , bezogen auf den Trockenstoff, von mehr als 1 ,3 und von 1 ,5 GHT
oder weniger und mit einem Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff, von
1,0 GHT oder weniger (') ( 6 )

— anderer

— — — — anderer :

— mit einem Fettgehalt , bezogen auf den Trockenstoff, von 0,9 GHT oder weniger und mit
einem Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff, von 0,6 GHT oder
weniger (') ( 6 )

— mit einem Fettgehalt , bezogen auf den Trockenstoff , von 1 ,3 GHT oder weniger und mit
einem Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff, von 0,8 GHT oder
weniger (' ) ( 6 )

1103 12 00 100

1103 12 00 900

1103 13 11 100

1103 13 11 300

1103 13 11 500

1103 13 11 900

1103 13 19 100

1103 13 19 300
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

1103 13 19

(Forts .)
— mit einem Fettgehalt , bezogen auf den Trockenstoff , von mehr als 1 ,3 und von 1 ,5 GHT
oder weniger und mit einem Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff, von
1 ,0 GHT oder weniger ( ! ) ( 6 ) 1103 13 19 500

— anderer 1103 13 19 900

1103 13 90 — — — anderer :

— mit einem Fettgehalt , bezogen auf den Trockenstoff , von mehr als 1,5 und von 1,7 GHT
oder weniger und mit einem Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff, von
1,0 GHT oder weniger ( : ) ( 6 ) 1103 13 90 100

— anderer 1103 13 90 900

1103 14 00 — — von Reis 1103 14 00 000

ex 1103 19 — — von anderem Getreide :

1103 19 10 — — — von Roggen 1103 19 10 000

1103 19 30 — — — von Gerste :

— mit einem Aschegehalt , bezogen auf den Trockenstoff , von 1 ,0 GHT oder weniger und mit
einem Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff, von 0,9 GHT oder weniger 1103 19 30 100

— anderer 1103 19 30 900

— Pellets :

1103 21 00 — — von Weizen 1103 21 00 000

ex 1103 29 — — von anderem Getreide :

1103 29 20 — — — von Gerste 1103 29 20 000

1103 29 30 — — — von Hafer 1103 29 30 000

1103 29 40 — — — von Mais 1103 29 40 000

1104 Getreidekörner , anders bearbeitet ( z. B. geschält , gequetscht , als Flocken , periförmig geschliffen ,
geschnitten oder geschrotet ), ausgenommen Reis der Position 1006 ; Getreidekeime , ganz , gequetscht ,
als Flocken oder gemahlen :
— Getreidekörner , gequetscht oder als Flocken :

ex 1104 11 — — von Gerste :

1104 11 90 — — — als Flocken :

— mit einem Aschegehalt , bezogen auf den Trockenstoff , von 1 GHT oder weniger und mit
einem Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff , von 0,9 GHT oder weniger 1104 11 90 100

— andere 1104 11 90 900

ex 1104 12 — — von Hafer :

1104 12 90 — — — als Flocken :

— deren Peroxydase praktisch inaktiviert ist , mit einem Aschegehalt , bezogen auf den
Trockenstoff , von 2,3 GHT oder weniger , mit einem Gehalt an Spelzen von 0,1 GHT oder
weniger , mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 12 GHT oder weniger 1104 12 90 100

— deren Peroxydase praktisch inaktiviert ist , mit einem Aschegehalt , bezogen auf den
Trockenstoff , von 2,3 GHT oder weniger , mit einem Gehalt an Spelzen von mehr als 0,1
und von 1,5 GHT oder weniger , mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 12 GHT oder
weniger 1104 12 90 300

— andere 1104 12 90 900

ex 1104 19 — — von anderem Getreide :

1104 19 10 — — — von Weizen 1104 19 10 000

1104 19 50 — — — von Mais :

— als Flocken :

— mit einem Fettgehalt , bezogen auf den Trockenstoff , von 0,9 GHT oder weniger und mit
einem Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff, von 0,7 GHT oder
weniger 1104 19 50 110

— mit einem Fettgehalt , bezogen auf den Trockenstoff, von 1,3 GHT oder weniger und mit
einem Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff , von 0,8 GHT oder
weniger 1104 19 50 130

— mit einem Fettgehalt , bezogen auf den Trockenstoff , von mehr als 1,3 und von 1,7 GHT
oder weniger und mit einem Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff , von
1,0 GHT oder weniger (') ( 6 ) 1104 19 50 150

— andere 1104 19 50 190

— gequetscht 1104 19 50 900

— — — andere :
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

1104 19 91 _ _ _ _ Reisflocken 1104 19 91 000

— Getreidekörner , anders bearbeitet ( z. B. geschält , periförmig geschliffen , geschnitten oder ge­
schrotet ):

ex 1104 21 — — von Gerste :

1104 21 10 — — — geschält ( entspelzt ):
— mit einem Aschegehalt , bezogen auf den Trockenstoff , von 1 GHT oder weniger und
mit einem Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff, von 0,9 GHT oder
weniger ( 2 )

— andere ( 2 )

1104 21 10 100

1104 21 10 900

1104 21 30 — — — geschält ( entspelzt ) und geschnitten oder geschrotet (Grütze ):
— mit einem Aschegehalt , bezogen auf den Trockenstoff , von 1 GHT oder weniger und mit
einem Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff , von 0,9 GHT oder weniger
(Grütze ) ( 2 )

— andere ( 2 )

1104 21 30 100

1104 21 30 900

1104 21 50 — — — perlförmig geschliffen :
— mit einem Aschegehalt ( ohne Talkum ), bezogen auf den Trockenstoff , von 1 GHT oder
weniger , 1 . Kategorie ( 3 )

— mit einem Aschegehalt ( ohne Talkum ), bezogen auf den Trockenstoff, von 1 GHT oder
weniger , 2 . Kategorie ( 3 )

— andere

1104 21 50 100

1104 21 50 300

1104 21 50 900

ex 1104 22 — — von Hafer :

1104 22 10 — — — geschält ( entspelzt ):
— deren Peroxydase praktisch inaktiviert ist , mit einem Aschegehalt , bezogen auf den
Trockenstoff , von 2,3 GHT oder weniger , mit einem Gehalt an Spelzen von 0,5 GHT oder
weniger , mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 11 GHT oder weniger ( z )

— andere ( 2 )

1104 22 10 100

1104 22 10 900

1104 22 30 — — — geschält ( entspelzt ) und geschnitten oder geschrotet (Grütze ):
— deren Peroxydase praktisch inaktiviert ist , mit einem Aschegehalt , bezogen auf den
Trockenstoff , von 2,3 GHT oder weniger , mit einem Gehalt an Spelzen von 0,1 GHT oder
weniger , mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 11 GHT oder weniger (Grütze ) ( 2 )

— andere ( 2 )

1104 22 30 100

1104 22 30 900

1104 22 50 — — — periförmig geschliffen ( 3 ) 1104 22 50 000

ex 1104 23 — — von Mais :

1104 23 10 — — — geschält , auch geschnitten oder geschrotet :
— mit einem Fettgehalt , bezogen auf den Trockenstoff , von 0,9 GHT oder weniger und mit
einem Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff, von 0,6 GHT oder weniger
(Grütze ) ( 2 ) («)

— mit einem Fettgehalt , bezogen auf den Trockenstoff , vcn 1,3 GHT oder weniger und mit
einem Gehalt an Rohfasern , bezogen auf den Trockenstoff , von 0,8 GHT oder weniger
( Grütze ) ( 2 ) ( s )

— andere

1104 23 10 100

1104 23 10 300
1104 23 10 900

1104 29 — — von anderem Getreide :

ex 1104 29 10 — — — geschält ( entspelzt ), auch geschnitten oder geschrotet :
— von Weizen , geschnitten oder geschrotet ( 2 )
— andere

— — — nur geschrotet :

1104 29 10 100

1104 29 10 900

1104 29 91 — — — — von Weizen 1104 29 91 000

1104 29 95 — — — — von Roggen 1104 29 95 000

1104 30 — Getreidekeime , ganz , gequetscht , als Flocken oder gemahlen :
1104 30 10 — — von Weizen 1104 30 10 000

1104 30 90 — — andere 1104 30 90 000

1107 Malz , auch geröstet :
ex 1107 10 — ungeröstet :

— — von Weizen :
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

1107 10 11 — — — in Form von Mehl 1107 10 11 000

— — anderer :

1107 10 91 — — — in Form von Mehl 1107 10 91 000

1108 Stärke ; Inulin :
— Stärke :

1108 11 00 — — von Weizen :

— mit einem Stärkegehalt von 85 GHT oder mehr 1108 11 00 100

— andere 1108 11 00 900

1108 12 00 — — von Mais :

— mit einem Starkegehalt von 85 GHT oder mehr 1108 12 00 100

— andere 1108 12 00 900

1108 13 00 — — von Kartoffeln :

— mit einem Stärkegehalt von 78 GHT oder mehr 1108 13 00 100

— andere 1108 13 00 900

1108 14 00 — — von Maniok :

— mit einem Stärkegehalt von 85 GHT oder mehr 1108 14 00 100

— andere 1108 14 00 900

1108 19 — — andere Stärke :

1108 19 10 — — — von Reis :

— mit einem Stärkegehalt von 85 GHT oder mehr 1108 19 10 100

— andere 1108 19 10 900

1108 19 90 — — — andere :

— mit einem Stärkegehalt von 85 GHT oder mehr 1108 19 90 100

— andere 1108 19 90 900

1109 00 00 Kleber von Weizen , auch getrocknet :
— getrocknet , mit einem Proteingehalt , bezogen auf den Trockenstoff , von 82 GHT oder mehr
(N x 6,25 ) 1109 00 00 100

— anderer 1109 00 00 900

1702 Andere Zucker , einschließlich chemisch reine Lactose , Maltose , Glucose und Fructose , fest ; Zucker­
sirupe , ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen ; Invertzuckercreme , auch mit natürlichem Honig
vermischt ; Zucker und Melassen , karamelisiert :

ex 1702 30 — Glucose und Glucosesirup , keine Fructose enthaltend oder mit einem Gehalt an Fructose , bezogen auf
den Trockenstoff , von weniger als 20 GHT :

— — andere :

— — — andere :

1702 30 91 — — — — Glucose (Dextrose ) als weißes , kristallines Pulver , auch agglomeriert ( 4 ) 1702 30 91 000

1702 30 99 — — — — andere ( 4 ) 1702 30 99 000

ex 1702 40 — Glucose und Glucosesirup , mit einem Gehalt an Fructose , bezogen auf den Trockenstoff, von
20 GHT oder mehr , jedoch weniger als 50 GHT :

1702 40 90 — — andere ( 4 ) 1702 40 90 000

1702 90 — andere , einschließlich Invertzucker :
1702 90 50 — — Maltodextrin und Maltodextrinsirup :

— Maltodextrin als weißes , kristallines Pulver , auch agglomeriert ( 4 ) 1702 90 50 100

— andere 1702 90 50 900

— — Zucker und Melassen , karamelisiert :
— — — andere :

1702 90 75 — — — — als Pulver , auch agglomeriert 1702 90 75 000

1702 90 79 — — — — andere 1702 90 79 000
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

2106 Lebensmittelzubereitungen , anderweit weder genannt noch inbegriffen :
2106 90 — andere :

— — Zuckersirupe , aromatisiert oder gefärbt :
— — — andere :

2106 90 55 — — — — Glucose und Maltodextrinsirup 2106 90 55 000

2302 Kleie und andere Rückstände , auch in Form von Pellets , vom Sichten , Mahlen oder von anderen
Bearbeitungen von Getreide oder Hülsenfrüchten :

2302 10 — von Mais :

2302 10 10 — — mit einem Gehalt an Stärke von 35 GHT oder weniger 2302 10 10 000

2302 10 90 — — andere :

— mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 35 GHT , nicht ungenießbar gemacht für die
menschliche Ernährung oder ungenießbar gemacht für die menschliche Ernährung und mit
einem Gehalt an Stärke von mehr als 45 GHT 2302 10 90 100

- andere 2302 10 90 900

2302 20 — von Reis :

2302 20 10 — — mit einem Gehalt an Stärke von 35 GHT oder weniger 2302 20 10 000

2302 20 90 — — andere :

- mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 35 GHT , nicht ungenießbar gemacht für die
menschliche Ernährung oder ungenießbar gemacht für die menschliche Ernährung und mit
einem Gehalt an Stärke von mehr als 45 GHT 2302 20 90 100

— andere 2302 20 90 900

2302 30 — von Weizen :

2302 30 10 — — mit einem Gehalt an Stärke von 28 GHT oder weniger , vorausgesetzt , daß entweder 10 GHT oder
weniger der Ware durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,2 mm hindurchgehen oder bei
einem Siebdurchgang von mehr als 10 GHT der auf den Trockenstoff bezogene Aschegehalt des
Siebdurchgangs 1,5 GHT oder mehr beträgt 2302 30 10 000

2302 30 90 — — andere 2302 30 90 000

2302 40
2302 40 10

— von anderem Getreide :

— — mit einem Gehalt an Stärke von 28 GHT oder weniger , vorausgesetzt , daß entweder 10 GHT oder
weniger der Ware durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,2 mm hindurchgehen oder bei
einem Siebdurchgang von mehr als 10 GHT der auf den Trockenstoff bezogene Aschegehalt des
Siebdurchgangs 1 ,5 GHT oder mehr beträgt 2302 40 10 000

2302 40 90 — — andere 2302 40 90 000

2303 Rückstände von der Stärkegewinnung und ähnliche Rückstände , ausgelaugte Rübenschnitzel , Bagasse
und andere Abfälle von der Zuckergewinnung , Treber , Schlempen und Abfälle aus Brauereien oder
Brennereien , auch in Form von Pellets :

ex 2303 10 — Rückstände von der Stärkegewinnung und ähnliche Rückstände :
— — Rückstände von der Maisstärkegewinnung ( ausgenommen eingedicktes Maisquellwasser ) mit

einem auf den Trockenstoff bezogenen Proteingehalt von :
2303 10 11 — — — mehr als 40 GHT :

— von 63 GHT oder mehr (N x 6,25 ) 2303 10 11 100

— andere 2303 10 11 900

(') Die Erstattung bei der Ausfuhr wird gewährt für Grobgrieß und Feingrieß von Mais :
— von denen 30 oder weniger Gewichtshundertteile durch ein Sieb mit einer lichten Maschenweite von 315 Mikrometer gehen ,
— von denen weniger als 5 Gewichtshundertteile durch ein Sieb mit einer lichten Maschenweite von 150 Mikrometer gehen .

( 2 ) Geschälte Körner sind die , die der im Anhang der Verordnung ( EWG ) Nr . 821 / 68 der Kommission (ABl . Nr . L 149 vom 29 . 6 . 1968 , S. 46 ) enthaltenen
Definition entsprechen .

( 3 ) Periförmig geschliffene Körner sind die . die der im Anhang der Verordnung ( EWG ) Nr . 821 / 68 enthaltenen Definition entsprechen .
( 4 ) Dieses zu den Unterpositionen 1702 30 51 und 1702 30 59 gehörende Erzeugnis bekommt aufgrund der Verordnung (EWG ) Nr . 2730 / 75 des Rates (ABl . Nr .

L 281 vom 1 . 11 . 1975 , S. 20 ) die gleiche Ausfuhrerstattung wie das zu den Unterpositionen 1702 30 91 und 1702 30 99 , 1702 40 90 und 1702 90 50 gehörende
Erzeugnis .

( s ) Die Analysemethode für die Feststellung des Fettgehalts ist in der Anlage I ( Verfahren A ) der Richtlinie 84 /4 / EWG der Kommission (ABl . Nr . L 15 vom
18 . 1 . 1984 , S. 28 ) wiedergegeben .

( 6 ) Für die Feststellung des Fettgehalts ist folgendes Verfahren anzuwenden :
— die Probe ist so zu zerkleinern , daß mehr als 90 % einen Siebdurchgang durch ein Sieb mit einer lichten Maschenweite von 500 Mikrometer haben und 100%
einen Siebdurchgang durch ein Sieb mit einer lichten Maschenweite von 1 000 Mikrometer ,

— die anschließend anzuwendende Analysemethode ist in der Anlage 1 ( Verfahren A ) der Richtlinie 84 / 4 / EWG wiedergegeben .
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4 . Malz

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

1107 Malz , auch geröstet :
ex 1107 10 — ungeröstet :

— — von Weizen :
1107 10 19 — — — anderes 1107 10 19 000

— — anderes :

1107 10 99 — — — anderes 1107 10 99 000

1107 20 00 — geröstet 1107 20 00 000
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5 . Getreidemischfuttermittel

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

2309

ex 2309 10

2309 10 11

2309 10 13

2309 10 31

Zubereitungen von der zur Fütterung verwendeten Art :

— Hunde - und Kat / enfutter ; in Aufmachungen für den Einzelverkauf :
— — Glucose , Glucosesirup , Maltodextrin oder Maltodextrinsirup der Unterpositionen 1702 30 51

bis 1 / 02 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 und 2106 90 55 oder Stärke oder Milcherzeugnisse
enthaltend :

— — — Starke , Clucose , Glucosesirup , Maltodextrin oder Maltodextrinsirup enthaltend :
— — ~ — keine Stärke enthaltend oder mit einem Gehalt an Stärke von 10 GHT oder weniger :

— — — — keine Milcherzeugnisse enthaltend oder mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von
weniger als 10 GHT :
- zubereitetes Futter (*) mit einem Gehalt an Getreideerzeugnissen ( 2 ) von :

— weniger als 5 GHT
- mehr als 5 GHT aber weniger als 10 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 5 GHT ( 3 )
— anderes

- mehr als 10 GHT aber weniger als 20 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 10 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 20 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 20 GHT ( 3 )
— anderes

- andere Zubereitungen

— — ~ — mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 10 oder mehr , jedoch weniger als
50 GHT :

- zubereitetes Futter ( ! ) mit einem Gehalt an Getreideerzeugnissen ( 2 ) von :
— weniger als 5 GHT

- mehr als 5 GHT aber weniger als 10 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 5 GHT ( 3 )
— anderes

- mehr als 10 GHT aber weniger als 20 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 10 GHT ( 3 )
— anderes

- mehr als 20 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 20 GHT ( 3 )
— anderes

- andere Zubereitungen
— — — mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 10 bis 30 GHT :

— — — -- - keine Milcherzeugnisse enthaltend oder mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von
weniger als 10 GHT :

- zubereitetes Futter (') mit einem Gehalt an Getreideerzeugnissen ( 2 ) von :
— weniger als 5 GHT

- mehr als 5 GHT aber weniger als 10 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 5 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 10 GHT aber weniger als 20 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 10 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 20 GHT aber weniger als 30 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 20 GHT ( 3 )
— anderes

2309 10 11 050

2309 10 11 110

2309 10 11 190

2309 10 11 210

2309 10 11 290

2309 10 11 310

2309 10 11 390

2309 10 11 900

2309 10 13 050

2309 10 13 110

2309 10 13 190

2309 10 13 210

2309 10 13 290

2309 10 13 310

2309 10 13 390

2309 10 13 900

2309 10 31 050

2309 10 31 110

2309 10 31 190

2309 10 31 210

2309 10 31 290

2309 10 31 310 •

2309 10 31 390
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

2309 10 31

(Forts .)

2309 10 33

2309 10 51

— mehr als 30 CHT aber weniger als 40 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 30 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 40 GHT aber weniger als 50 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 40 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 50 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 50 GHT ( 3 )
— anderes

— andere Zubereitungen

— — — — — mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 10 oder mehr , jedoch weniger als
50 GHT :

— zubereitetes Futter (') mit einem Gehalt an Getreideerzeugnissen ( 2 ) von :
— weniger als 5 GHT
— mehr als 5 GHT aber weniger als 10 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 5 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 10 GHT aber weniger als 20 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 10 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 20 GHT aber weniger als 30 GHT :
mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 20 GHT ( 3 )

— anderes

— mehr als 30 GHT aber weniger als 40 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 30 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 40 GHT aber weniger als 50 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 40 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 50 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 50 GHT ( 3 )
— anderes

— andere Zubereitungen
— — — — mir einem Gehalt an Stärke von mehr als 30 GHT :

— — — — - keine Milcherzeugnisse enthaltend oder mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von
weniger als 10 GHT :
— zubereitetes Futter (') mit einem Gehalt an Getreideerzeugnissen ( 2 ) von :

— weniger als 5 GHT
— mehr als 5 GHT aber weniger als 10 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 5 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 10 GHT aber weniger als 20 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 10 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 20 GHT aber weniger als 30 GHT :
mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 20 GHT ( 3 )

— anderes

— mehr als 30 GHT aber weniger als 40 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 30 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 40 GHT aber weniger als 50 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 40 GHT ( 3 )
— anderes

2309 10 31 410

2309 10 31 490

2309 10 31 510

2309 10 31 590

2309 10 31 610

2309 10 31 690

2309 10 31 900

2309 10 33 050

2309 10 33 110

2309 10 33 190

2309 10 33 210

2309 10 33 290

2309 10 33 310

2309 10 33 390

2309 10 33 410

2309 10 33 490

2309 10 33 510

2309 10 33 590

2309 10 33 610

2309 10 33 690

2309 10 33 900

2309 10 51 050

2309 10 51 110

2309 10 51 190

2309 10 51 210

2309 10 51 290

2309 10 51 310

2309 10 51 390

2309 10 51 410

2309 10 51 490

2309 10 51 510

2309 10 51 590
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

2309 10 51
(Forts .)

2309 10 51 610

2309 10 51 690

2309 10 51 710

2309 10 51 790

2309 10 51 810

2309 10 51 890

2309 10 51 900

2309 10 53

— mehr als 50 GHT aber weniger als 60 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 50 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 60 GHT aber weniger als 70 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 60 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 70 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 70 GHT ( 3 )
— anderes

— andere Zubereitungen

mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 10 oder mehr , jedoch weniger als
50 GHT :

— zubereitetes Futter (') mit einem Gehalt an Getreideerzeugnissen ( 2 ) von :
— weniger als 5 GHT

— mehr als 5 GHT aber weniger als 10 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 5 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 10 GHT aber weniger als 20 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 10 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 20 GHT aber weniger als 30 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 20 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 30 GHT aber weniger als 40 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 30 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 40 GHT aber weniger als 50 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 40 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 50 GHT aber weniger als 60 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 50 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 60 GHT aber weniger als 70 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 60 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 70 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 70 GHT ( 3 )
— anderes

— andere Zubereitungen

2309 10 53 050

2309 10 53 110

2309 10 53 190

2309 10 53 210

2309 10 53 290

2309 10 53 310

2309 10 53 390

2309 10 53 410

2309 10 53 490

2309 10 53 510

2309 10 53 590

2309 10 53 610

2309 10 53 690

2309 10 53 710

2309 10 53 790

2309 10 53 810

2309 10 53 890

2309 10 53 900

ex 2309 90 andere :

— andere :

Glucosc , Glucosesirup , Maltodextrin oder Maltodextrinsirup der Unterpositionen
1702 30 51 bis 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 und 2106 90 55 oder Stärke oder
Milcherzeugnisse enthaltend :
Stärke , Glucose , Glucosesirup , Maltodextrin oder Maltodextrinsirup enthaltend :

2309 90 31

— - keine Stärke enthaltend oder mit einem Gehalt an Stärke von 10 GHT oder
weniger :

— - — keine Milcherzeugnisse enthaltend oder mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von
weniger als 10 GHT :

— zubereitetes Futter ( ! ) mit einem Gehalt an Getreideerzeugnissen ( 2 ) von :
— weniger als 5 GHT 2309 90 31 050
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

2309 90 31

(Forts .) 2309 90 31 110

2309 90 31 190

2309 90 31 210

2309 90 31 290

2309 90 31 310

2309 90 31 390

2309 90 31 900

2309 90 33

— mehr als 5 GHT aber weniger als 10 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 5 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 10 GHT aber weniger als 20 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 10 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 20 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 20 GHT ( 3 )
— anderes

— andere Zubereitungen

— mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 10 oder mehr , jedoch weniger als
50 GHT :

- zubereitetes Futter (') mit einem Gehalt an Getreideerzeugnissen ( 2 ) von :
— weniger als 5 GHT
— mehr als 5 GHT aber weniger als 10 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 5 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 10 GHT aber weniger als 20 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 10 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 20 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 20 GHT ( 3 )
— anderes

— andere Zubereitungen

mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 10 bis 30 GHT :

2309 90 33 050

2309 90 33 110

2309 90 33 190

2309 90 33 210

2309 90 33 290

2309 90 33 310

2309 90 33 390

2309 90 33 900

2309 90 41 keine Milcherzeugnisse enthaltend oder mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von
weniger als 10 GHT :
— zubereitetes Futter (') mit einem Gehalt an Getreideerzeugnissen ( 2 ) von :

— weniger als 5 GHT
— mehr als 5 GHT aber weniger als 10 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 5 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 10 GHT aber weniger als 20 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 10 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 20 GHT aber weniger als 30 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 20 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 30 GHT aber weniger als 40 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 30 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 40 GHT aber weniger als 50 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 40 GHT ( 3 )
— anderes

mehr als 50 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 50 GHT ( 3 )
— anderes

— andere Zubereitungen

2309 90 41 050

2309 90 41 110

2309 90 41 190

2309 90 41 210

2309 90 41 290

2309 90 41 310

2309 90 41 390

2309 90 41 410

2309 90 41 490

2309 90 41 510

2309 90 41 590

2309 90 41 610

2309 90 41 690

2309 90 41 900
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

2309 90 43

2309 90 51

— — — — — — mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 10 oder mehr , jedoch weniger als
50 GHT :

— zubereitetes Futter ( : ) mit einem Gehalt an Getreideerzeugnissen ( 2 ) von :
— weniger als 5 GHT
— mehr als 5 GHT aber weniger als 10 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 5 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 10 GHT aber weniger als 20 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 10 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 20 GHT aber weniger als 30 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 20 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 30 GHT aber weniger als 40 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 30 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 40 GHT aber weniger als 50 GHT
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 40 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 50 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 50 GHT ( 3 )
— anderes

— andere Zubereitungen
— — — — - mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 30 GHT :

------ keine Milcherzeugnisse enthaltend oder mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von
weniger als 10 GHT :
— zubereitetes Futter ( J ) mit einem Gehalt an Getreideerzeugnissen ( 2 ) von :

— weniger als 5 GHT
— mehr als 5 GHT aber weniger als 10 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 5 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 10 GHT aber weniger als 20 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 10 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 20 GHT aber weniger als 30 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 20 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 30 GHT aber weniger als 40 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 30 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 40 GHT aber weniger als 50 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 40 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 50 GHT aber weniger als 60 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 50 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 60 GHT aber weniger als 70 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 60 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 70 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 70 GHT ( 3 )
— anderes

— andere Zubereitungen

2309 90 43 050

2309 90 43 110

2309 90 43 190

2309 90 43 210

2309 90 43 290

2309 90 43 310

2309 90 43 390

2309 90 43 410

2309 90 43 490

2309 90 43 510

2309 90 43 590

2309 90 43 610

2309 90 43 690

2309 90 43 900

2309 90 51 050

2309 90 51 110

2309 90 51 190

2309 90 51 210

2309 90 51 290

2309 90 51 310

2309 90 51 390

2309 90 51 410

2309 90 51 490

2309 90 51 510

2309 90 51 590

2309 90 51 610

2309 90 51 690

2309 90 51 710

2309 90 51 790

2309 90 51 810

2309 90 51 890

2309 90 51 900



24 . 12 . 87 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 366 / 19

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

2309 90 53 mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 10 oder mehr , jedoch weniger als
50 GHT :

— zubereitetes Futter ( ! ) mit einem Gehalt an Getreideerzeugnissen ( 2 ) von :
— weniger als 5 GHT
— mehr als 5 GHT aber weniger als 10 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 5 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 10 GHT aber weniger als 20 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 10 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 20 GHT aber weniger als 30 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 20 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 30 GHT aber weniger als 40 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 30 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 40 GHT aber weniger als 50 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 40 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 50 GHT aber weniger als 60 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 50 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 60 GHT aber weniger als 70 GHT :
— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 60 GHT ( 3 )
— anderes

— mehr als 70 GHT :

— mit einem Mindestgehalt an Mais von mehr als 70 GHT ( 3 )
— anderes

— andere Zubereitungen

2309 90 53 050

2309 90 53 110

2309 90 53 190

2309 90 53 210

2309 90 53 290

2309 90 53 310

2309 90 53 390

2309 90 53 410

2309 90 53 490

2309 90 53 510

2309 90 53 590

2309 90 53 610

2309 90 53 690

2309 90 53 710

2309 90 53 790

2309 90 53 810

2309 90 53 890

2309 90 53 900

(') In der Verordnung (EWG ) Nr . 2743 / 75 des Rates (ABl . Nr . L 281 vom 1.11 . 1975 , S. 60 ) verzeichnet .
( 2 ) Als Getreideerzeugnisse gelten die Erzeugnisse der Unterpositionen 0709 90 60 und 0712 90 10 , des Kapitels 10 , und die Positionen 1 101 , 1102 , 1103 und 1104

(mit Ausnahme der Unterposition 1104 30 ) der Kombinierten Nomenklatur .
( 3 ) Wird dieser Mindestsatz eingehalten , so gelten die Erstattungen aufAntrag des Betreffenden auch dann , wenn der Gehalt an Getreideerzeugnissenden in derselben

Zeile vorgesehenen Höchstgehalt überschreitet .
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6 . Rindfleisch

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0102

0102 10 00

0102 90

0102 90 31

0102 90 33

0102 90 35

0102 90 37

0201

0201 10

0201 10 10

0201 10 90

0201 20

0201 20 11

0201 20 19

0201 20 31

Rinder , lebend :

— reinrassige Zuchttiere :
— weibliche :

— mit einem Lebendgewicht von weniger als 250 kg
— andere

— männliche :

— mit einem Lebendgewicht von weniger als 300 kg
— andere

— andere :

— — Hausrinder :

— — — mit einem Gewicht von mehr als 220 kg :
— — — — Färsen (weibliche Rinder , die noch nicht gekalbt haben ):

— mit einem Lebendgewicht von weniger als 250 kg
— andere

— — — — Kühe :

— mit einem Lebendgewicht von weniger als 250 kg
— andere

— — — — Stiere :

— mit einem Lebendgewicht von weniger als 300 kg
— andere

— — — — Ochsen :

— mit einem Lebendgewicht von weniger als 300 kg
— andere

Fleisch von Rindern , frisch oder gekühlt :
— ganze oder halbe Tierkörper :
— — mit einem Stückgewicht von 136 kg oder weniger für ganze Tierkörper und von 68 kg oder

weniger für halbe Tierkörper :
— der vordere Teil des Tierkörpers oder des halben Tierkörpers mit allen Knochen , Hals und
Schultern , mit mehr als zehn Rippen

— andere

— — mit einem Stückgewicht von mehr als 136 kg für ganze Tierkörper und von mehr als 68 kg für
halbe Tierkörper :
— der vordere Teil des Tierkörpers oder des halben Tierkörpers mit allen Knochen , Hals und
Schultern , mit mehr als zehn Rippen :
— von männlichen ausgewachsenen Rindern (')
— andere

— andere :

— von männlichen ausgewachsenen Rindern ( ! )
— andere

— andere Teile , mit Knochen

— — „quartiers compenses":

— — — mit einem Stückgewicht von 136 kg oder weniger
— — — mit einem Stückgewicht von mehr als 136 kg :

— von männlichen ausgewachsenen Rindern (')
— andere

— — Vorderviertel , zusammen oder getrennt :
— — — mit einem Stückgewicht von 60 kg oder weniger für Vorderviertel , zusammen , und von 30 kg

oder weniger für Vorderviertel , getrennt

0102 10 00 110

0102 10 00 190

0102 10 00 310

0102 10 00 390

0102 90 31 100

0102 90 31 900

0102 90 33 100

0102 90 33 900

0102 90 35 100

0102 90 35 900

0102 90 37 100

0102 90 37 900

0201 10 10 100

0201 10 10 900

0201 10 90 110

0201 10 90 190

0201 10 90 910

0201 10 90 990

0201 20 11 000

0201 20 19 100

0201 20 19 900

0201 20 31 000
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

)201 20 39

3201 20 51

3201 20 59

0201 20 90

0201 30

0202

0202 10 00

0202 20

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

— - - mit einem Stückgewicht von mehr als 60 kg für Vorderviertel , zusammen , und von mehr als
30 kg für Vorderviertel , getrennt :
— von männlichen ausgewachsenen Rindern (')
— andere

— — Hinterviertel , zusammen oder getrennt :

— — — mit einem Stückgewicht von 75 kg oder weniger für Hinterviertel , zusammen , und von 40 kg
oder weniger für Hinterviertel , getrennt :

— mit höchstens neun Rippen oder neun Rippenpaaren

— mit mehr als neun Rippen oder neun Rippenpaaren
— — — mit einem Stückgewicht von mehr als 75 kg für Hinterviertel , zusammen , und von mehr als

40 kg für Hinterviertel , getrennt :
— mit höchstens neun Rippen oder neun Rippenpaaren :

— von männlichen ausgewachsenen Rindern { vj
— andere

— mit mehr als neun Rippen oder neun Rippenpaaren :

— von männlichen ausgewachsenen Rindern (')
— andere

— — anderes :

— von ganzen Tierkörpern , halben Tierkörpern ( ausgenommen vordere Teile des ganzen oder
halben Tierkörpers mit allen Knochen , Hals und Schultern mit mehr als zehn Rippenpaaren
oder zehn Rippen ) oder von sogenannten „quartiers compenses" von ausgewachsenen
männlichen Rindern ( 2 )

— von Vordervierteln von ausgewachsenen männlichen Rindern ( 2 )
— von Hintervierteln von ausgewachsenen männlichen Rindern mit höchstens neun Rippen oder
neun Rippenpaaren ( 2 )

— andere , mit einem Knochenanteil von nicht mehr als einem Drittel des Gewichts des
Teilstücks

— andere , mit Knochen

— ohne Knochen :

— entbeinte Teilstücke für Ausfuhren gemäß der Verordnung (EWG ) Nr . 2973 / 79 der Kommis­
sion ( 5 ) nach den Vereinigten Staaten

— von Hintervierteln ausgewachsener männlicher Rinder mit höchstens neun Rippen oder neun
Rippenpaaren ( 3 ), jedes Stück einzeln verpackt

— andere entbeinte Teile mit Ausnahme von Fleischdünnung , Hesse und Stücken , welche
Fleischdünnung und / oder Hesse ganz oder teilweise enthalten , jedes Stück einzeln verpackt

— andere , einschließlich Hackfleisch , mit einem Gehalt an magerem Rindfleisch außer Fett von
78 Gewichtshundertteilen oder mehr ( 7 )

— andere

Fleisch von Rindern , gefroren :
— ganze oder halbe Tierkörper :

— der vordere Teil des Tierkörpers oder des halben Tierkörpers mit allen Knochen , Hals und
Schultern , mit mehr als zehn Rippen

— andere

— andere Teile , mit Knochen :

— — „quartiers compenses"
— — Vorderviertel , zusammen oder getrennt
— — Hinterviertel , zusammen oder getrennt :

— mit höchstens neun Rippen oder Rippenpaaren
— mit mehr als neun Rippen oder Rippenpaaren

— — anderes :

— mit einem Knochenanteil von nicht mehr als einem Drittel des Gewichts des Teilstücks

— andere

0201 20 39 100

0201 20 39 900

0201 20 51 100

0201 20 51 900

0201 20 59 110

0201 20 59 190

0201 20 59 910

0201 20 59 990

0201 20 90 100

0201 20 90 300

0201 20 90 500

0201 20 90 700

0201 20 90 900

0201 30 00 050

0201 30 00 100

0201 30 00 130

0201 30 00 190

0201 30 00 900

0202 10 00 100

0202 10 00 900

0202 20 10 000

0202 20 30 000

0202 20 50 100

0202 20 50 900

0202 20 90 100

0202 20 90 900
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0202 30

0202 30 90

0202 30 90 100

0202 30 90 300

0202 30 90 500

0202 30 90 900

0206 10 95 000

0206

0206 10

0206 10 95

0206 29

0206 29 91

0210

0210 20

0210 20 90

0206 29 91 000

— ohne Knochen :

— — anderes :

— entbeinte Teilstücke für Ausfuhren gemäß der Verordnung (EWG) Nr . 2973 / 79 nach den
Vereinigten Staaten

— entbeinte Teilstücke für Ausfuhren gemäß den Verordnungen (EWG ) Nr . 2908 / 85 der
Kommission ( 8 ), ( EWG) Nr . 142 / 86 der Kommission ( 9 ), (EWG ) Nr . 1055 / 87 der Kommis­
sion ( 10 ) und ( EWG ) Nr . 3815 / 87 der Kommission ( n )

— andere , einschließlich Hackfleisch , mit einem Gehalt an magerem Rindfleisch außer Fett von
78 Gewichtshundertteilen oder mehr ( 7 )

— andere

Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern , Schweinen , Schafen , Ziegen , Pferden , Eseln ,
Maultieren oder Mauleseln , frisch , gekühlt oder gefroren :
— von Rindern , frisch oder gekühlt :
— — andere :

— — - Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen ) und Saumfleisch
— von Rindern , gefroren
— — andere :

— — — andere :

— - — — Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen ) und Saumfleisch

Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse , gesalzen , in Salzlake , getrocknet oder geräuchert ;
genießbares Mehl von Fleisch oder von Schlachtnebenerzeugnissen :
— Fleisch von Rindern :

— — ohne Knochen :

— gesalzen und getrocknet
— gesalzen , getrocknet und geräuchert
— in Salzlake ( 4 )
— andere

Fleisch , Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut , anders zubereitet oder haltbar gemacht :
— von Rindern :

— — nicht gegart ; Mischungen aus gegartem Fleisch oder gegarten Schlachtnebenerzeugnissen und
nicht gegartem Fleisch oder nicht gegarten Schlachtnebenerzeugnissen :
— nicht gegart , die folgende Gewichtshundertteile Rindfleisch enthalten ( ausgenommen
Schlachtabfall und Fett ):
- 90 Gewichtshundertteile oder mehr

- 80 oder mehr , jedoch weniger als 90 Gewichtshundertteile
- 60 oder mehr , jedoch weniger als 80 Gewichtshundertteile
- 40 oder mehr , jedoch weniger als 60 Gewichtshundertteile
- weniger als 40 Gewichtshundertteile

— Mischungen aus gegartem Fleisch oder gegarten Schlachtnebenerzeugnissen und nicht
gegartem Fleisch oder nicht gegarten Schlachtnebenerzeugnissen

— — andere :

( folgende Gewichtshundertteile Rindfleisch enthaltend ( ausgenommen Schlachtabfall und
Fett )):

— 90 Gewichtshundertteile oder mehr :

- Erzeugnisse , welche die in der Verordnung (EWG) Nr . 2388 / 84 der Kommission ( 6 )
festgelegten Bedingungen erfüllen
- andere

— 80 oder mehr , jedoch weniger als 90 Gewichtshundertteile :
- Erzeugnisse , welche die in der Verordnung (EWG ) Nr . 2388 / 84 festgelegten Bedingungen
erfüllen

- andere

0210 20 90 100

0210 20 90 300

0210 20 90 500

0210 20 90 900

1602

1602 50

1602 50 10

1602 50 10 110

1602 50 10 130

1602 50 10 150

1602 50 10 170

1602 50 10 190

1602 50 10 900

1602 50 90

1602 50 90 110

1602 50 90 190

1602 50 90 310

1602 50 90 390
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l
KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

1602 50 90 — 60 oder mehr , jedoch weniger als 80 Gewichtshundertteile :
(Forts .) - Erzeugnisse , welche die in der Verordnung (EWG ) Nr. 2388 / 84 festgelegten Bedingungen

erfüllen 1602 50 90 510

— andere 1602 50 90 590

— 40 oder mehr , jedoch weniger als 60 Gewichtshundertteile 1602 50 90 700

— 20 oder mehr , jedoch weniger als 40 Gewichtshundertteile 1602 50 90 800

— weniger als 20 Gewichtshundertteile 1602 50 90 900

1602 90 — andere , einschließlich Zubereitungen aus Blut aller Tierarten :
— — andere :

— — — andere :

— — — — andere :

— — — — — Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern enthaltend :
1602 90 61 — — — — — — nicht gegart ; Mischungen aus gegartem Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen und

nicht gegartem Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen :
— nicht gegart , die folgende Gewichtshundertteile Rindfleisch enthalten ( ausgenom­
men Schlachtabfall und Fett ):
— 40 Gewichtshundertteile oder mehr 1602 90 61 110

— weniger als 40 Gewichtshundertteile 1602 90 61 190

— Mischungen aus gegartem Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen und nicht
gegartem Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen 1602 90 61 900

1602 90 69 — — — — — — andere :

( folgende Gewichtshundertteile Rindfleisch enthaltend ( ausgenommen Schlacht­
abfall und Fett )):
— 40 Gewichtshundertteile oder mehr 1602 90 69 100

— 20 oder mehr , jedoch weniger als 40 Gewichtshundertteile 1602 90 69 500

— weniger als 20 Gewichtshundertteile 1602 90 69 900

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition wird von der Vorlage der im Anhang zu der Verordnung ( EWG ) Nr . 32 / 82 der Kommission (ABl . Nr . L 4 vom 8.1 . 1982 ,
S. 11 ) aufgeführten Bescheinigung abhängig gemacht .

( 2 ) Die Zulassung zu dieser Unterposition wird von der Erfüllung der in der Verordnung ( EWG ) Nr . 74 / 84 der Kommission (ABl . Nr . L 10 vom 13 . 1 . 1984 , S. 32 )
festgelegten Bedingungen abhängig gemacht .

( 3 ) Die Zulassung zu dieser Unterposition wird von der Erfüllung der in der Verordnung ( EWG ) Nr . 1964 / 82 der Kommission (ABl . Nr . L 212 vom 21 . 7 . 1982 ,
S. 48 ) festgelegten Bedingungen abhängig gemacht .

( 4 ) Die Erstattung für Rindfleisch in Salzlake wird für das Nettogewicht des Fleisches gewährt , abzüglich des Gewichts der Salzlake .
( 5 ) ABl . Nr . L 336 vom 29 . 12 . 1979 , S. 44 .
( 6 ) ABl . Nr . L 221 vom 18 . 8 . 1984 , S. 28 .
( 7 ) Der Gehalt an magerem Rindfleisch außer Fett wird mit dem Analyseverfahren gemäß der Verordnung ( EWG) Nr . 2429 / 86 der Kommission (ABl . Nr . L 210

vom 1 . 8 . 1986 , S. 39 ) bestimmt .
{') ABl . Nr . L 279 vom 19 . 10 . 1985 , S. 18 .
H ABl . Nr . L 19 vom 25 . 1 . 1986 , S. 8 .
( 10 ) ABl . Nr . L 103 vom 15 . 4 . 1987 , S. 10 .
( n ) ABl . Nr . L 357 vom 19 . 12 . 1987 , S. 24 .
NB : Gemäß Artikel 7 der Verordnung ( EWG ) Nr . 885 / 68 des Rates ( ABL Nr . L 156 vom 4 . 7 . 1968 , S. 2 ) wird bei der Ausfuhr von Erzeugnissen , die aus

Drittländern eingeführt und nach Drittländern wieder ausgeführt werden , keine Erstattung gewährt .



Nr . L 366 / 24 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 24 . 12 . 87

7 . Schweinefleisch

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0103 Schweine , lebend :

— andere :

ex 0103 91

0103 91 10

ex 0103 92

0103 92 19

0203

ex 0203 1 1

— — mit einem Gewicht von weniger als 50 kg :
— — — Hausschweine

— — mit einem Gewicht von 50 kg oder mehr :
— — — Hausschweine :

— — — — andere

Fleisch von Schweinen , frisch , gekühlt oder gefroren :
— frisch oder gekühlt :
— — ganze oder halbe Tierkörper :

0103 91 10 000

0103 92 19 000

0203 11 10

ex 0203 12

0203 12 11

0203 12 19

ex 0203 19

— — — von Hausschweinen

— - Schinken oder Schultern und Teile davon , mit Knochen :
— — — von Hausschweinen :

— — — — Schinken und Teile davon

— — — — Schultern und Teile davon

— — anderes :

0203 11 10 000

0203 12 11 000

0203 12 19 000

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

— — — von Hausschweinen :

— — — — Vorderteile und Teile davon

— — — — Kotelettstränge und Teile davon
_____ Bäuche ( Bauchspeck ) und Teile davon
— — — — anderes :

0203 19 11 000

0203 19 13 000

0203 19 15 000

0203 19 55

ex 0203 21

— — — — — ohne Knochen :

— Schinken oder Kotelettstränge , auch Teile davon , entschwartet und entfettet , mit
einer Fettauflage von höchstens 3 mm , vakuumverpackt ( ! )

— Vorderteile oder Schultern , auch Teile davon , entschwartet und entfettet , mit einer
Fettauflage von höchstens 3 mm , vakuumverpackt ( ! )

— andere Schinken , Vorderteile , Schultern oder Kotelettstränge , auch Teile
davon (')

— Bäuche , auch Teile davon , entschwartet und entfettet , mit einer Fettauflage von
höchstens 7 mm , vakuumverpackt (*)

— andere Bäuche , auch Teile davon , entschwrartet (')
— anderes

— gefroren :
— — gan?e oder halbe Tierkörper :

0203 19 55 110

0203 19 55 130

0203 19 55 190

0203 19 55 310

0203 19 55 390

0203 19 55 900

0203 21 10

ex 0203 22

0203 22 11

0203 22 19

ex 0203 29

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

— — — von Hausschweinen

— — Schinken oder Schultern und Teile davon , mit Knochen :
— — — von Hausschweinen :

— — — — Schinken und Teile davon

— — — — Schultern und Teile davon

— — anderes :

— — — von Hausschweinen :

_ _ _ _ Vorderteile und Teile davon

— — — — Kotelettstränge und Teile davon
— — — — Bäuche ( Bauchspeck ) und Teile davon

0203 21 10 000

0203 22 11 000

0203 22 19 000

0203 29 11 000

0203 29 13 000

0203 29 15 000

0203 29 55

— — — — anderes :

— — — — — ohne Knochen :

— Schinken oder Kotelettstränge , auch Teile davon , entschwartet und entfettet , mit
einer Fettauflage von höchstens 3 mm (')

— Vorderteile oder Schultern , auch Teile davon , entschwartet und entfettet , mit einer
Fettauflage von höchstens 3 mm ( ! )

0203 29 55 110

0203 29 55 130
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0203 29 55

(Forts .)
- andere Schinken , Vorderteile , Schultern oder Kotelettstränge , auch Teile
davon ( ! ) 0203 29 55 190

Bäuche , auch Teile davon , entschwartet und entfettet , mit einer Fettauflage von
höchstens 7 mm ( : ) 0203 29 55 310

- andere Bäuche , auch Teile davon , entschvvartet ( ! ) 0203 29 55 390

— anderes 0203 29 55 900

0210 Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse , gesalzen , in Salzlake , getrocknet oder geräuchert ;
genießbares Mehl von Fleisch oder von Schlachtnebenerzeugnissen :
— Fleisch von Schweinen :

ex 0210 11 — — Schinken oder Schultern und Teile davon , mit Knochen :
— — — von Hausschweinen :

— — — — gesalzen oder in Salzlake :
0210 11 11 — — — — — Schinken und Teile davon

— — — — getrocknet oder geräuchert :

0210 11 11 000

0210 11 31 — — — — — Schinken und Teile davon : I
— „Prosciutto di Parma", „Prosciutto di San Daniele" ( 2 ) 0210 11 31 100

andere 0210 11 31 900

ex 0210 12 — — Bäuche (Bauchspeck ) und Teile davon :
— — — von Hausschweinen : I

0210 12 11 — — — — gesalzen oder in Salzlake 0210 12 11 000

0210 12 19 — — — — getrocknet oder geräuchert 0210 12 19 000

ex 0210 19 — — anderes :

— — — von Hausschweinen :

— — — — gesalzen oder in Salzlake :
0210 19 40 — — — — — Kotelettstränge und Teile davon

— — — — — anderes :

0210 19 40 000

0210 19 51 — — — — — — ohne Knochen : \
— Schinken , Vorderteile , Schultern oder Kotelettstränge , auch Teile davon (') 0210 19 51 100

— Bäuche , auch Teile davon , entschwartet ( J ) 0210 19 51 300

— anderes 0210 19 51 900

— — — — getrocknet oder geräuchert : \
— — — — — anderes : ll

0210 19 81 — — — — — — ohne Knochen : \
— „Prosciutto di Parma", „Prosciutto di San Daniele", auch Teile davon ( 2 ) 0210 19 81 100

— Schinken , Vorderteile , Schultern oder Kotelettstränge , auch Teile davon (') 0210 19 81 300

— anderes 0210 19 81 900

1601 00 Würste und ähnliche Erzeugnisse , aus Fleisch , Schlachtnebenerzeugnissen oder Blut ; Lebensmittelzu­
bereitungen auf der Grundlage dieser Erzeugnisse : I

1601 00 10 — aus Lebern : ll
— zur menschlichen Ernährung bestimmt ( 6 ) 1601 00 10 100

— andere 1601 00 10 900

— andere ( 3 ) ( s ): ll
1601 00 91 — — Rohwürste , nicht gekocht ( 4 ) ( 6 ): ll

— zur menschlichen Ernährung bestimmt 1601 00 91 100

— andere 1601 00 91 900

1601 00 99 — — andere ( ° ): ll
— zur menschlichen Ernährung bestimmt 1601 00 99 100

— andere 1601 00 99 900

1602 Fleisch , Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut , anders zubereitet oder haltbar gemacht : \
1602 10 00 — homogenisierte Zubereitungen 1602 10 00 000
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

ex 1602 20

1602 20 90

— aus Lebern aller Tierarten :

— — andere :

— zur menschlichen Ernährung bestimmt
— andere

1602 20 90 100

1602 20 90 900

ex 1602 41

1602 41 10

— von Schweinen :

— — Schinken und Teile davon :

— — — von Hausschweinen :

— zur menschlichen Ernährung bestimmt :
— nicht gegart ; Gemische aus gegartem und nicht gegartem Fleisch ( 5 ) ( 7 )
- andere ( 7 ) ( 8 ):
- mit einem Gehalt an Fleisch und Fett von 80 GHT oder mehr

- andere

— andere

1602 41 10 100

1602 41 10 210

1602 41 10 290

1602 41 10 900

ex 1602 42

1602 42 10

— — Schultern und Teile davon :

— — — von Hausschweinen :

— zur menschlichen Ernährung bestimmt :
— nicht gegart ; Gemische aus gegartem und nicht gegartem Fleisch ( 5 ) ( 7 )
— andere ( 7 ) ( 8 ):

mit einem Gehalt an Fleisch und Fett von 80 GHT oder mehr

— andere

— andere

1602 42 10 100

1602 42 10 210

1602 42 10 290

1602 42 10 900

ex 1602 49

1602 49 11

— — andere , einschließlich Mischungen :
— — — von Hausschweinen :

— — - — mit einem Gehalt an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen aller Art , einschließlich
Schweinespeck und Fette jeder Art und Herkunft , von 80 GHT oder mehr :

— — — — — Kotelettstränge ( ausgenommen Nacken ) und Teile davon , einschließlich Mischungen
aus Kotelettsträngen und Schinken :
- zur menschlichen Ernährung bestimmt :

— nicht gegart ; Gemische aus gegartem und nicht gegartem Fleisch ( 5 ) ( 7 )
— andere ( 7 ) ( 8 )

— andere

1602 49 11 110

1602 49 11 190

1602 49 11 900

1602 49 13

1602 49 15

----- Nacken und Teile davon , einschließlich Mischungen aus Nacken und Schultern :
— zur menschlichen Ernährung bestimmt :
- nicht gegart ; Gemische aus gegartem und nicht gegartem Fleisch ( 5 ) ( 7 )
— andere ( 7 ) ( 8 )
andere

— — - — — andere Mischungen aus Schinken , Schultern , Kotelettsträngen , Nacken , und Teilen
davon :

1602 49 13 110

1602 49 13 190

1602 49 13 900

1602 49 19

- zur menschlichen Ernährung bestimmt :
— nicht gegart ; Gemische aus gegartem und nicht gegartem Fleisch ( s ) ( 7 )
— andere ( 7 ) ( 8 )

— andere

— — — — — andere :

1602 49 15 110

1602 49 15 190

1602 49 15 900

— zur menschlichen Ernährung bestimmt :
- nicht gegart ; Gemische aus gegartem Fleisch oder Schlachtabfall und nicht
gegartem Fleisch oder Schlachtabfall ( 5 ) ( 7 )

— andere ( 7 ) ( 8 )
- andere

1602 49 19 110

1602 49 19 190

1602 49 19 900

1602 49 30 — — — — mit einem Gehalt an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen aller Art , einschließlich
Schweinespeck und Fette jeder Art und Herkunft , von 40 GHT oder mehr , jedoch weniger
als 80 GHT ( 7 ) ( 8 ):

— zur menschlichen Ernährung bestimmt
— andere

1602 49 30 100

1602 49 30 900
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

1602 49 50 — — — — mit einem Gehalt an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen aller Art , einschließlich
Schweinespeck und Fette jeder Art und Herkunft , von weniger als 40 GHT ( 7 ):
— zur menschlichen Ernährung bestimmt 1602 49 50 100

- andere 1602 49 50 900

ex 1602 90 — andere , einschließlich Zubereitungen aus Blut aller Tierarten :
1602 90 10 — — Zubereitungen aus Blut aller Tierarten :

— zur menschlichen Ernährung bestimmt 1602 90 10 100

— andere 1602 90 10 900

1902 Teigwaren , auch gekocht oder gefüllt (mit Fleisch oder anderen Stoffen ) oder in anderer Weise
zubereitet , z. B. Spaghetti , Makkaroni , Nudeln , Lasagne , Gnocchi , Ravioli , Cannelloni ; Couscous ,
auch zubereitet :

ex 1902 20 — Teigwaren , gefüllt ( auch gekocht oder in anderer Weise zubereitet ): |
1902 20 30 — — mehr als 20 GHT Wurst und ähnliche Erzeugnisse , Fleisch und Schlachtnebenerzeugnisse jeder

Art , einschließlich Fette jeder Art und Herkunft , enthaltend :
— zur menschlichen Ernährung bestimmt 1902 20 30 100

— andere 1902 20 30 900

( J ) Die Erzeugnisse fallen in diese Unterpositionen nur , wenn ihr Ursprung von den genannten Ausgangsteilstücken erkennbar ist .
( 2 ) Diese Erstattung wird nur für Erzeugnisse gewährt , deren Bezeichnung von den zuständigen Stellen des Herstellungsmitgliedstaats bescheinigt ist .
( 3 ) Die Erstattung für Würstchen in Behältnissen , die auch Konservierungsflüssigkeit enthalten , wird für das Nettogewicht nach Abzug des Gewichts dieser

Flüssigkeit gewährt .
( 4 ) Das Gewicht einer handelsüblichen Paraffinauflage wird als Bestandteil des Nettogewichts der Würste betrachtet .
( 5 ) Als „nicht gegart" gelten Erzeugnisse , die keiner Wärmebehandlung oder einer Wärmebehandlung unterzogen wurden , die nicht ausreichte , um die Proteine im

Fleisch bis ins Innere zu koagulieren und die dementsprechend Spuren einer rötlichen Flüssigkeit aufweisen , wenn sie an der dicksten Stelle durchgeschnitten
werden .

( 6 ) Fallen Wurst enthaltende zusammengesetzte Lebensmittelzubereitungen ( einschließlich Fertiggerichte ) aufgrund ihrer Zusammensetzung unter die Position 1601 ,
wird die Erstattung nur auf das in diesen Zubereitungen enthaltene Nettogewicht an Würsten , Fleisch und Schlachtabfall einschließlich Schweinespeck und Fette
jeder Art und Herkunft gewährt .

( 7 ) Die Erstattung für Knochen enthaltende Erzeugnisse wird für das Nettogewicht nach Abzug des Gewichts der Knochen gewährt .
( 8 ) Voraussetzung für die Gewährung der Erstattung ist die F>füllung der in der Verordnung ( EWG ) Nr . 171 / 78 der Kommission (ABl . Nr . L 25 vom 31.1 . 1978 ,

S. 21 ) aufgeführten Bedingungen . Der Ausführer erklärt schriftlich zum Zeitpunkt der Erfüllung der Ausfuhrzollförmlichkeiten , daß die fraglichen Erzeugnisse
diesen Bedingungen entsprechen .
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8 . Geflügelfleisch

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

ex 0105 Hausgeflügel ( Hühner , Enten , Gänse , Truthühner und Perlhühner ), lebend :
— mit einem Gewicht von 185 g oder weniger :

0105 11 00 — — Hühner 0105 11 00 000

0105 19 — — andere :

0105 19 10 — — — Gänse und Truthühner 0105 19 10 000

0105 19 90 — — — andere

— andere :

0105 19 90 000

0105 91 00 — — Hühner 0105 91 00 000

0207 Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Hausgeflügel der Position 0105 , frisch , gekühlt
oder gefroren :

ex 0207 10 — Geflügel , unzcrteilt , frisch oder gekühlt :
— — Hühner :

0207 10 11 — — — gerupft , entdarmt , mit Kopf und Ständer , genannt „Hühner 83 v. H. " 0207 10 11 000

0207 10 15 — — — gerupft , ausgenommen , ohne Kopf und Ständer , mit Hals , Herz , Leber und Muskelmagen ,
genannt „Hühner 70 v. H. " 0207 10 15 000

0207 10 19 — — — gerupft , ausgenommen , ohne Kopf und Ständer , ohne Hals , Herz , Leber und Muskelmagen ,
genannt „Hühner 65 v. H. u ; andere Angebotsformen

— — Truthühner :

0207 10 19 000

0207 10 31 — — — gerupft , ausgenommen , ohne Kopf und Ständer , mit Hals , Herz , Leber und Muskelmagen ,
genannt „Truthühner 80 v. H. " 0207 10 31 000

0207 10 39 — — — gerupft , ausgenommen , ohne Kopf und Ständer , ohne Hals , Herz , Leber und Muskelmagen ,
genannt „Truthühner 73 v. H. "; andere Angebotsformen

— — Enten :

0207 10 39 000

0207 10 51 — — — gerupft , ausgeblutet , geschlossen oder entdarmt , mit Kopf und Paddel , genannt „Enten 85
v. H. u 0207 10 51 000

0207 10 55 — — — gerupft , ausgenommen , ohne Kopf und Paddel , mit Hals , Herz , Leber und Muskelmagen ,
genannt „Enten 70 v. H. " 0207 10 55 000

0207 10 59 — — — gerupft , ausgenommen , ohne Kopf und Paddel , ohne Hals , Herz , Leber und Muskelmagen ,
genannt „Enten 63 v. H. "; andere Angebotsformen

— Geflügel , unzerteilt , gefroren :

0207 10 59 000

0207 21 — — Hühner :

0207 21 10 — — — gerupft , ausgenommen , ohne Kopf und Ständer , mit Hals , Herz , Leber und Muskelmagen ,
genannt „Hühner 70 v. H. " 0207 21 10 000

0207 21 90 — — — gerupft , ausgenommen , ohne Kopf und Ständer , ohne Hals , Herz , Leber und Muskelmagen ,
genannt „Hühner 65 v. H. "; andere Angebotsformen 0207 21 90 000

0207 22 — — Truthühner :

0207 22 10 — — — gerupft , ausgenommen , ohne Kopf und Ständer , mit Hals , Herz , Leber und Muskelmagen ,
genannt „Truthühner 80 v. H. " 0207 22 10 000

0207 22 90 — — — gerupft , ausgenommen , ohne Kopf und Ständer , ohne Hals , Herz , Leber und Muskelmagen ,
genannt „Truthühner 73 v. H. "; andere Angebotsformen 0207 22 90 000

ex 0207 23 — — Enten , Gänse und Perlhühner :

— — — Enten :

0207 23 11 _ _ _ . . gerupft , ausgenommen , ohne Kopf und Paddel , mit Hals , Herz , Leber und Muskelmagen ,
genannt „Enten 70 v. H. " 0207 23 11 000

0207 23 19 — — — — gerupft , ausgenommen , ohne Kopf und Paddel , ohne Hals , Herz , Leber und Muskelmagen ,
genannt „Enten 63 v. H. "; andere Angebotsformen

— Teile und Schlachtnebenerzeugnisse ( einschließlich Lebern ), von Geflügel , frisch oder gekühlt :

0207 23 19 000

ex 0207 39 — — andere :

— — — von Hühnern :

— — — - Teile :
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0207 39 11

0207 39 11 110

0207 39 11 190

0207 39 11 900

0207 39 13 000

0207 39 15 000

0207 39 21 000

0207 39 23 000

0207 39 25 100

0207 39 25 900

0207 39 13

0207 39 15

0207 39 21

0207 39 23

0207 39 25

0207 39 31

0207 39 31 110

0207 39 31 190

0207 39 31 900

0207 39 33 000

0207 39 35 000

0207 39 41 000

0207 39 43 000

0207 39 45 000

— — — — entbeint :

— homogenisiertes Fleisch , einschließlich Separatorenfleisch :
— mit einem Wasser-Proteinverhältnis von höchstens 4,3 und einem Fett-Eiweiß­
verhältnis von höchstens 1,2 ( ! )

— anderes

— andere

— — — — nicht entbeint :

_ _ _ _ _ Hälften oder Viertel

— — — — — ganze Flügel , auch ohne Flügelspitzen
— — — — — Brüste und Teile davon

— — — — — Schenkel und Teile davon

— — — — andere :

— Hälften oder Viertel , ohne Sterze
— andere

— — von Truthühnern :

— — — Teile :
— — — — entbeint :

— homogenisiertes Fleisch , einschließlich Separatorenfleisch :
— mit einem Wasser-Proteinverhältnis von höchstens 4,3 und einem Fett-Eiweiß­
verhältnis von höchstens 1,2 ( ! )

— anderes

— andere

— — — — nicht entbeint :

— — — - — Hälften oder Viertel

— — — — — ganze Flügel , auch ohne Flügelspitzen
— — — — — Brüste und Teile davon

— — — — Schenkel und Teile davon :

— — — —— — Unterschenkel und Teile davon

— — — — — — andere

— — — — — andere :

— Flügelteile von Truthühnern , entweder den Oberarmknochen enthaltend oder
Elle und / oder Speiche enthaltend , ohne Flügelspitzen

— andere

— — von Enten , Gänsen oder Perlhühnern :
— — — Teile :

— — — — entbeint :

— — — — — von Enten oder Perlhühnern :

— homogenisiertes Fleisch , einschließlich Separatorenfleisch :
— mit einem Wasser-Proteinverhältnis von höchstens 4,3 und einem Fett-Eiweiß­
verhältnis von höchstens 1,2 ( ! )

- anderes

— andere

— — — — nicht entbeint :

— — — — — Hälften oder Viertel :

— — — — — — von Enten

— — — — — ganze Flügel , auch ohne Flügelspitzen
— — — — — Brüste und Teile davon :

— — — — — — von Enten oder Perlhühnern

— — — — — Schenkel und Teile davon :

— — — — — — von Enten oder Perlhühnern

Teile und Schlachtnebenerzeugnisse ( ausgenommen Lebern ) von Geflügel , gefroren :

0207 39 33

0207 39 35

0207 39 41

0207 39 43

0207 39 45

0207 39 47

0207 39 47 100

0207 39 47 900

0207 39 55

0207 39 55 110

0207 39 55 190

0207 39 55 900

0207 39 57

0207 39 65

0207 39 73

0207 39 77

0207 39 57 000

0207 39 65 000

0207 39 73 000

0207 39 77 000
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

ex 0207 41 — — von Hühnern :

— — — Teile :

0207 41 10 — — — — entbeint :

— homogenisiertes Fleisch , einschließlich Separatorenfleisch :
— mit einem Wasser-Proteinverhältnis von höchstens 4,3 und einem Fett-Eiweißver­
hältnis von höchstens 1,2 ( l ) 0207 41 10 110

— anderes 0207 41 10 190

— andere 0207 41 10 900

— — — — nicht entbeint :

0207 41 11 — — — — — Hälften oder Viertel 0207 41 11 000

0207 41 21 — — — - — ganze Flügel , auch ohne Flügelspitzen 0207 41 21 000

0207 41 41 — — — — — Brüste und Teile davon 0207 41 41 000

0207 41 51 ______ Schenkel und Teile davon 0207 41 51 000

0207 41 71 — — — - — andere :

— Hälften oder Viertel , ohne Sterze
— andere

0207 41 71 100

0207 41 71 900

ex 0207 42 — — von Truthühnern :

— — — Teile :

0207 42 10 — — — — entbeint :

— homogenisiertes Fleisch , einschließlich Separatorenfleisch :
— mit einem Wasser-Proteinverhältnis von höchstens 4,3 und einem Fett-Eiweißver­
hältnis von höchstens 1,2 (') 0207 42 10 110

— anderes 0207 42 10 190

— andere 0207 42 10 900

— — — — nicht entbeint :

0207 42 11 — — — — — Hälften oder Viertel 0207 42 11 000

0207 42 21 ----- ganze Flügel , auch ohne Flügelspitzen 0207 42 21 000

0207 42 41 — — — - — Brüste und Teile davon

— — — — — Schenkel und Teile davon :

0207 42 41 000

0207 42 51 ______ Unterschenkel und Teile davon 0207 42 51 000

0207 42 59 — — — _ _ andere 0207 42 59 000

0207 42 71 — — — — — andere :

— Flügelteile von Truthühnern , entweder den Oberarmknochen enthaltend oder Elle
und / oder Speiche enthaltend , ohne Flügelspitzen 0207 42 71 100

— andere 0207 42 71 900

ex 0207 43 — — von Enten , C.änsen oder Perlhühnern :
— — — Teile :

— — — — entbeint :

0207 43 15 _ _ _ ... Vün Enten oder Perlhühnern :

— homogenisiertes Fleisch , einschließlich Separatorenfleisch :
— mit einem Wasser-Proteinverhältnis von höchstens 4,3 und einem Fett-Eiweiß­
verhältnis von höchstens 1,2 (') 0207 43 15 110

— anderes 0207 43 15 190

— andere 0207 43 15 900

— — — — nicht entbeint :

— — — - — Hälften oder Viertel :

0207 43 21 — — — — — — von Enten 0207 43 21 000

0207 43 31 — — — - — ganze Flügel , auch ohne Flügelspitzen
— — — — — Brüste und Teile davon :

0207 43 31 000

0207 43 53 — — — — — — von Enten oder Perlhühnern

— — — — — Schenkel und Teile davon :

0207 43 53 000

0207 43 63 — — — — — — von Enten oder Perlhühnern 0207 43 63 000
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

1602 Fleisch , Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut , anders zubereitet oder haltbar gemacht :
— von Geflügel der Position 0105 :

1602 39 — — andere :

_ _ _ mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von 57 GHT oder mehr ( 2 ):

1602 39 11 — — - — nicht gegart :

- von Hühnern , unterteilt ; von den in den Unterpositionen 0207 39 11 und 0207 41 10
(mit Ausnahme von homogenisiertem Fleisch , einschließlich Separatorenfleisch ),
0207 39 13 , 21 und 23 und 0207 41 11 , 41 und 51 beschriebenen Teilen von Hühnern
( ausgenommen genießbarer Schlachtabfall ) 1602 39 11 000

— andere 1602 39 11 900

(') Der Gehalt an Wasser , Protein und Fett wird nach folgenden ISO-Verfahren ( International Organization for Standardization ) ermittelt :
Wasser : ISO 1442-1973 ;
Protein : Multiplikation des nach ISO 937-1978 ermittelten Stickstoffgehalts mit dem Faktor 6,25 ;
Fett : ISO 1443-1973 .

( 2 ) Bei der Bestimmung des Vomhundertsatzes an Geflügelfleisch wird das Gewicht der Knochen nicht mitgerechnet .
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9 . Eier

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

ex 0407 00

0407 00 11 000

0407 00 19 000

0407 00 30 000

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

0408

Vogeleier in der Schale , frisch , haltbar gemacht oder gekocht :
— von Hausgeflügel :
— — Bruteier ('):
— — — von Truthühnern oder Gänsen

— — — andere

— — andere

Vogeleier , nicht in der Schale , und Eigelb , frisch , getrocknet , in Wasser oder Dampf gekocht , geformt ,
gefroren oder anders haltbar gemacht , auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln :
— Eigelb :
— — getrocknet :
— — — genießbar
— — anderes :

— — — genießbar :
— — — — flüssig
— — — -■ gefroren
— andere :

— — getrocknet :
— — — genießbar
— — andere :

— — — genießbar

0408 11 10 000

ex 0408 1 1

0408 11 10

ex 0408 19

0408 19 11

0408 19 19

ex 0408 91

0408 91 10

ex 0408 99

0408 99 10

0408 19 11 000

0408 19 19 000

0408 91 10 000

0408 99 10 000

( ) Hierher gehören nur Eier von Hausgeflügel , die den von den zuständigen Stellen der Europäischen Gemeinschaften festgesetzten Voraussetzungen entsprechen ,
und auf denen die Kennummer des Erzeugerbetriebs und / oder andere , in Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EWG ) Nr . 2782 / 75 des Rates (ABl . Nr . L 282 vom
1 . 11 . 1975 , S. 100 ) genannte Angaben , gestempelt sind .
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10 . Milch und Milcherzeugnisse

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0401 Milch und Rahm , weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln ('):
0401 10 — mit einem Milchfettgehalt von 1 GHT oder weniger :
0401 10 10 — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2 1 oder weniger 0401 10 10 000

0401 10 90 — — andere 0401 10 90 000

0401 20 — mit einem Milchfettgehalt von mehr als 1 bis 6 GHT :
— — mit einem Milchfettgehalt von 3 GHT oder weniger :

0401 20 11 — — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2 1 oder weniger :
— mit einem Milchfettgehalt von höchstens 1,5 GHT 0401 20 11 100

— mit einem Milchfettgehalt von über 1,5 GHT 0401 20 11 500

0401 20 19 — — — andere :

— mit einem Milchfettgehalt von höchstens 1,5 GHT 0401 20 19 100

— mit einem Milchfettgehalt von über 1 ,5 GHT 0401 20 19 500

— — mit einem Milchfettgehalt von 3 GHT oder weniger :
0401 20 91 — — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2 1 oder weniger :

— mit einem Milchfettgehalt von höchstens 4 GHT 0401 20 91 100

— mit einem Milchfettgehalt von über 4 GHT 0401 20 91 500

0401 20 99 — — — andere :

— mit einem Milchfettgehalt von höchstens 4 GHT 0401 20 99 100

— mit einem Milchfettgehalt von über 4 GHT 0401 20 99 500

0401 30 — mit einem Milchfettgehalt von mehr als 6 GHT :
— — mit einem Milchfettgehalt von 21 GHT oder weniger

0401 30 11 — — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2 1 oder weniger :
- mit einem Milchfettgehalt von :

— höchstens 10 GHT 0401 30 11 100

- über 10 bis 17 GHT 0401 30 11 400

- über 17 GHT 0401 30 11 700
0401 30 19 — — — andere :

— mit einem Milchfettgehalt von :
— höchstens 10 GHT 0401 30 19 100

- über 10 bis 17 GHT 0401 30 19 400

- über 17 GHT 0401 30 19 700

— — mit einem Milchfettgehalt von mehr als 21 bis 45 GHT :
0401 30 31 - — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2 1 oder weniger :

— mit einem Milchfettgehalt von :
— höchstens 35 GHT 0401 30 31 100

- über 35 bis 39 GHT 0401 30 31 400

- über 39 GHT 0401 30 31 700

0401 30 39 — — — andere :

— mit einem Milchfettgehalt von :
- höchstens 35 GHT 0401 30 39 100

- über 35 bis 39 GHT 0401 30 39 400

- über 39 GHT 0401 30 39 700

— — mit einem Milchfettgehalt von mehr als 45 GHT :
0401 30 91 — — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2 1 oder weniger :

— mit einem Milchfettgehalt von :
— höchstens 68 GHT 0401 30 91 100

- über 68 bis 80 GHT 0401 30 91 400

- über 80 GHT 0401 30 91 700
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0401 30 99

0402

0402 10

0402 10 11

0402 10 19

0402 10 91

0402 10 99

0402 21

0402 21 11

0402 21 17

0402 21 19

0402 21 91

0402 21 99

ex 0402 29

— — — andere :

— mit einem Milchfettgehalt von :
— höchstens 68 GHT

— über 68 bis 80 GHT

— über 80 GHT

Milch und Rahm , eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln :
— in Pulverform , granuliert oder in anderer fester Form , mit einem Milchfettgehalt von 1,5 GHT oder
weniger :

— — ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln ( 2 ):
— — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder weniger
— — — andere

— — andere ( 4 ):
— — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder weniger
— — — andere

— in Pulverform , granuliert oder in anderer fester From , mit einem Milchfettgehalt von mehr als
1 ,5 GHT :

— — ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln ( 2 ):
— — - mit einem Milchfettgehalt von 27 GHT oder weniger :
— — — - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder

weniger :
— mit einem Milchfettgehalt von :
- höchstens 11 GHT

- über 11 bis 17 GHT
- über 17 bis 25 GHT

- über 25 GHT

— — — — andere :

— — - — — mit einem Milchfettgehalt von mehr als 1,5 bis 11 GHT
_ _ _ _ mit einem Milchfettgehalt von mehr als 1 1 bis 27 GHT :

bis 17 GHT

- über 17 bis 25 GHT

- über 25 GHT .

— — — mit einem Milchfettgehalt von mehr als 27 GHT :
— — — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder

weniger :
— mit einem Milchfettgehalt von :
- höchstens 28 GHT

- über 28 bis 29 GHT

- über 29 bis 41 GHT

- über 41 bis 45 GHT

über 45 bis 59 GHT

- über 59 bis 69 GHT

- über 69 bis 79 GHT

- über 79 GHT

— — - — andere :

— mit einem Milchfettgehalt von :
- höchstens 28 GHT

- über 28 bis 29 GHT

- über 29 bis 41 GHT

über 41 bis 45 GHT

über 45 bis 59 GHT

- über 59 bis 69 GHT

über 69 bis 79 GHT

- über 79 GHT

— — andere ( 4 ):

— — — mit einem Milchfettgehalt von 27 GHT oder weniger :
— — — — andere :

0401 30 99 100

0401 30 99 400

0401 30 99 700

0402 10 11 000

0402 10 19 000

0402 10 91 000

0402 10 99 000

0402 21 11 200

0402 21 11 300

0402 21 11 500

0402 21 11 900

0402 21 17 000

0402 21 19 300

0402 21 19 500

0402 21 19 900

0402 21 91 100

0402 21 91 200

0402 21 91 300

0402 21 91 400

0402 21 91 500

0402 21 91 600

0402 21 91 700

0402 21 91 900

0402 21 99 100

0402 21 99 200

0402 21 99 300

0402 21 99 400

0402 21 99 500

0402 21 99 600

0402 21 99 700

0402 21 99 900
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0402 29 15

0402 29 19

0402 29 91

0402 29 99

0402 91

0402 91 11

0402 91 19

0402 91 31

0402 91 39

0402 91 51

0402 91 59

— — — — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder
weniger :
— mit einem Milchfettgehalt von :
- höchstens 11 GHT

- über 11 bis 17 GHT

- über 17 bis 25 GHT
- über 25 GHT

— — — — — andere :

— mit einem Milchfettgehalt von :
- höchstens 11 GHT

- über 11 bis 17 GHT

- über 17 bis 25 GHT

- über 25 GHT

— — — mit einem Milchfettgehalt von mehr als 27 GHT :
— — — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder

weniger :
— mit einem Milchfettgehalt von :

— höchstens 41 GHT

— über 41 GHT

— — — - andere :

— mit einem Milchfettgehalt von :
— höchstens 41 GHT
— über 41 GHT

— andere :

— — ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln ( 2 ):
— — — mit einem Milchfettgehalt von 8 GHT oder weniger :
— — — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder

weniger :
— mit einer fettfreien Milchtrockenmasse :

— unter 15 GHT und mit einem Milchfettgehalt von :
- höchstens 3 GHT '

- über 3 GHT

— ab 15 GHT und einem Milchfettgehalt von :
- höchstens 3 GHT

- über 3 bis 7,4 GHT
- über 7,4 GHT

— — — — andere :

— mit einer fettfreien Milchtrockenmasse :

— unter 15 GHT und mit einem Milchfettgehalt von :
- höchstens 3 GHT

- über 3 GHT

— ab 15 GHT und einem Milchfettgehalt von :
- höchstens 3 GHT

- über 3 bis 7,4 GHT
- über 7,4 GHT

— — — mit einem Milchfettgehalt von mehr als 8 bis 10 GHT :
— — — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder

weniger :
— mit einer fettfreien Milchtrockenmasse :

— unter 15 GHT

— ab 1 5 GHT

— — — — andere :

— mit einer fettfreien Milchtrockenmasse :
— unter 15 GHT

— ab 1 5 GHT

— — — mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 bis 45 GHT :
— — — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder

weniger
— — — — andere

— — — mit einem Milchfettgehalt von mehr als 45 GHT :

0402 29 15 200

0402 29 15 300

0402 29 15 500

0402 29 15 900

0402 29 19 200

0402 29 19 300

0402 29 19 500

0402 29 19 900

0402 29 91 100

0402 29 91 500

0402 29 99 100

0402 29 99 500

0402 91 11 110

0402 91 11 120

0402 91 11 310

0402 91 11 350

0402 91 11 370

0402 91 19 110

0402 91 19 120

0402 91 19 310

0402 91 19 350

0402 91 19 370

0402 91 31 100

0402 91 31 300

0402 91 39 100

0402 91 39 300

0402 91 51 000

0402 91 59 000
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0402 91 91

0402 91 99

0402 99

0402 99 11

0402 99 19

0402 99 31

0402 99 39

0402 99 91

0402 99 99

0403

ex 0403 10

— — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder
weniger

— — — — andere

— — andere :

— — - mit einem iVlilchfettgehalt von 9,5 GHT oder weniger :
— — — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder

weniger :
— mit einer fettfreien Milchtrockenmasse unter 15 GHT und einem Milchfettgehalt
von ( 4 ):
- höchstens 3 GHT

- über 3 bis 6,9 GHT
- über 6,9 GHT

— mit einer fettfreien Milchtrockenmasse ab 15 GHT und einem Milchfettgehalt
von ( s ):
- höchstens 3 GHT

- über 3 bis 6,9 GHT
- über 6,9 GHT

— — — — andere :

— mit einer fettfreien Milchtrockenmasse unter 15 GHT und einem Milchfettgehalt
von ( 4 ):
- höchstens 3 GHT

- über 3 bis 6,9 GHT
- über 6,9 GHT

— mit einer fettfreien Milchtrockenmasse ab 15 GHT und einem Milchfettgehalt
von ( s ):
- höchstens 3 GHT

- über 3 bis 6,9 GHT
- über 6,9 GHT

— — — mit einem Milchfettgehalt von mehr als 9,5 bis 45 GHT :

— — — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt des Gewichts von 2,5 kg oder
weniger :

— mit einem Milchfettgehalt von höchstens 21 GHT :

- mit einer fettfreien Milchtrockenmasse unter 15 GHT ( 4 )

mit einer fettfreien Milchtrockenmasse ab 15 GHT ( s )

— mit einem Milchfettgehalt von über 21 GHT bis 39 GHT ( 4 )

— mit einem Milchfettgehalt von über 39 GHT ( 4 )
— — — — andere :

— mit einem Milchfettgehalt von höchstens 21 GHT :

- mit einer fettfreien Milchtrockenmasse unter 15 GHT ( 4 )

- mit einer fettfreien Milchtrockenmasse ab 15 GHT ( s )

— mit einem Milchfettgehalt von über 21 GHT bis 39 GHT ( 4 )

— mit einem Milchfettgehalt von über 39 GHT ( 4 )

— — — mit einem Milchfettgehalt von mehr als 45 GHT :

— — — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt des Gewichts von 2,5 kg oder
weniger ( 4 )

— — — andere ( 4 )

Buttermilch , saure Milch und saurer Rahm , Joghurt , Kefir und andere fermentierte oder gesäuerte Milch
( einschließlich Rahm ), auch eingedickt oder aromatisiert , auch mit Zusatz von Zucker , anderen
Süßmitteln , Früchten oder Kakao :

— Joghurt :
— — weder aromatisiert noch mit Zusatz von Früchten oder Kakao :

— — — ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln , mit einem Milchfettgehalt von ('):

0402 91 91 000

0402 91 99.000

0402 99 11 110

0402 99 11 130

0402 99 11 150

0402 99 11 310

0402 99 11 330

0402 99 11 350

0402 99 19 110

0402 99 19 130

0402 99 19 150

0402 99 19 310

0402 99 19 330

0402 99 19 350

0402 99 31 110

0402 99 31 150

0402 99 31 300

0402 99 31 500

0402 99 39 110

0402 99 39 150

0402 99 39 300

0402 99 39 500

0402 99 91 000

0402 99 99 000
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

ex 0403 90

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

ex 0404

0404 90

— — — — 3 GHT oder weniger :
- bis 1 ,5 CTHT
- über 1 ,5 GHT

— — — — mehr als 3 bis 6 GHT

— — — — mehr als 6 GHT

— — — anderer , mit einem Milchfettgehalt von ( 4 ):
— — — — 3 GHT oder weniger :

— bis 1,5 CiHT

— über 1 ,5 GHT
— — — — mehr als 3 bis 6 GHT

— — — — mehr als 6 GHT

— andere :

— — weder aromatisiert noch mit Zusatz von Früchten oder Kakao :

— — — in Pulverform , granuliert oder in anderer fester Form :
— — — — ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln , mit einem Milchfettgehalt von ( 2 ):
— — — — — 1 ,5 GHT oder weniger
— — — — — mehr als 1 ,5 bis 27 GHT
— — — — — mehr als 27 GHT

— — — — andere , mit einem Milchfettgehalt von ( 4 ):
— — — — — 1,5 GH I oder weniger

mehr als 1.5 bis 27 GHT

— — — — — mehr als 27 GHT

— — — andere :

— — — — ohne Zusat / von Zucker oder anderen Süßmitteln , mit einem Milchfettgehalt von ( J ):
— — — — — 3 GHT oder weniger :

- bis 1.5 GHT

- über 1 ,5 GHT
— — — — — mehr als 3 bis 6 GHT

— — — — — mehr als 6 GHT :

- bis 10 GHT

- über 10 bis 17 GHT

- über 17 bis 21 GHT

- über 21 bis 35 GHT

- über 35 bis 39 GHT

- über 39 bis 45 GHT

- über 45 bis 68 GHT

- über 68 bis 80 GHT

über 80 GHT

— — — — andere , mit einem Milchfettgehalt von ( 4 ):
— — — — — 3 GHT oder weniger :

- bis 1 ,5 GHT

- über 1.5 GHT

— — — — — mehr als 3 bis 6 GHT

— — — — — mehr als 6 GHT

Molke , auch eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln ; Erzeugnisse , die aus
natürlichen Milchbestandteilen bestehen , auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln ,
anderweit weder genannt noch inbegriffen :
— andere :

— — ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln mit einem Proteingehalt ( Stickstoffgehalt
x 6,38 ) von :

— — — 42 GHT oder weniger und mit einem Milchfettgehalt von :

0403 10 11 100

0403 10 11 300

0403 10 13 000

0403 10 19 000

0403 10 31 100

0403 10 31 300

0403 10 33 000

0403 10 39 000

0403 90 11 000

0403 90 13 000

0403 90 19 000

0403 90 31 000

0403 90 33 000

0403 90 39 000

0403 90 51 100

0403 90 51 300

0403 90 53 000

0403 90 59 110

0403 90 59 140

0403 90 59 170

0403 90 59 310

0403 90 59 340

0403 90 59 370

0403 90 59 510

0403 90 59 540

0403 90 59 570

0403 90 61 100

0403 90 61 300

0403 90 63 000

0403 90 69 000
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ProduktcodeKN-Code Warenbezeichnung

0404 90 11

0404 90 11 100

0404 90 11 910

0404 90 11 950

0404 90 13

- 1 ,5 GHT oder weniger :
— in Pulverform oder granuliert ( 2 )
— andere ('), mit einer fettfreien Milchtrockenmasse :

— unter 15 GHT

- ab 15 GHT

— mehr als 1.5 bis 27 GHT :

— in Pulverform oder granuliert ( 2 ):
mit einem Milchfettgehalt von :
- höchstens 11 GHT

- über 11 bis 17 GHT

- über 17 bis 25 GHT

über 25 GHT

0404 90 13 120

0404 90 13 130

0404 90 13 140

0404 90 13 150

— andere , in Pulverform oder granuliert ('):

0404 90 13 911

0404 90 13 913

0404 90 13 915

0404 90 13 917

0404 90 13 919

0404 90 13 931

0404 90 13 933

0404 90 13 935

0404 90 13 937

0404 90 13 939

0404 90 19

mit einer fettfreien Milchtrockenmasse unter 15 GHT und einem Milchfettgehalt
von :

— höchstens 3 GHT

— über 3 bis 6 GHT

— über 6 bis 10 GHT

— über 10 bis 17 GHT

— über 17 GHT

— mit einer fettfreien Milchtrockenmasse ab 15 GHT und einem Milchfettgehalt
von :

— höchstens 3 GHT

— über 3 bis 7,4 GHT

— über 7,4 bis 8 GHT
— über 8 bis 10 GHT

— über 10 GHT

— mehr als 27 GHT :

— in Pulverform oder granuliert ( 2 ), mit einem Milchfettgehalt von :
— höchstens 28 GHT

über 28 bis 29 GHT

— über 29 bis 41 GHT

— über 41 bis 45 GHT

— über 45 bis 59 GHT

— über 59 bis 69 GHT

über 69 bis 79 GHT

— über 79 GHT

— andere ( ] )

mehr als 42 GHT und mit einem Milchfettgehalt von :
— 1 ,5 GHT oder weniger :

— in Pulverform oder granuliert ( 2 )
— andere ('), mit einer fettfreien Milchtrockenmasse :

— unter 1 5 GHT

— ab 15 GHT

— mehr als 1,5 bis 27 GHT :

— in Pulverform oder granuliert ( 2 ):
— mit einem Milchfettgehalt von :
— höchstens 11 GHT

— über 11 bis 17 GHT

— über 17 bis 25 GHT

— über 25 GHT

0404 90 19 110

0404 90 19 115

0404 90 19 120

0404 90 19 130

0404 90 19 135

0404 90 19 150

0404 90 19 160

0404 90 19 180

0404 90 19 900

0404 90 31

0404 90 31 100

0404 90 31 910

0404 90 31 950

0404 90 33

0404 90 33 120

0404 90 33 130

0404 90 33 140

0404 90 33 150
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0404 90 33

(Forts .)

0404 90 39

0404 90 51

0404 90 53

— andere in Pulverform oder granuliert ( 1 ):
- mit einer fettfreien Milchtrockenmasse unter 15 GHT und einem Milchfettgehalt
von :

-- höchstens 3 GHT

- über 3 bis 6 GHT

- über 6 bis 10 GHT

- über 10 bis 17 GHT

- über 17 GHT

— mit einer fettfreien Milchtrockenmasse ab 15 GHT und einem Milchfettgehalt
von :

- höchstens 3 GHT

- über 3 bis 7,4 GHT

- über 7,4 bis 8 GHT
- über 8 bis 10 GHT

über 10 GHT

— — — — mehr als 27 GHT :

— in Pulverform oder granuliert ( 2 ), mit einem Milchfettgehalt von :
— höchstens 28 GHT

über 28 bis 29 GHT

- über 29 bis 41 GHT

- über 41 bis 45 GHT

- über 45 GHT

— andere ( ; )

— — andere , mit einem Proteingehalt ( Stickstoffgehalt x 6,38 ) von :
— — — 42 GHT oder weniger und mit einem Milchfettgehalt von :
— — — — 1,5 GH I oder weniger :

— in Pulverform oder granuliert ( 4 )
— andere , mit einer fettfreien Milchtrockenmasse :

— unter 15 GHT ( 4 )
- ab 15 GHT ( 5 )

— — — — mehr als 1,5 bis 27 GHT :

— in Pulverform oder granuliert ( 4 ):
mit einem Milchfettgehalt von :
- höchstens 1 1 GHT

- über 11 bis 17 GHT

- über 17 bis 25 GHT

- über 25 GHT

— andere , in Pulverform oder granuliert :
— mit einer fettfreien Milchtrockenmasse unter 15 GHT und einem Milchfettgehalt
von ("):
- höchstens 3 GHT

- über 3 bis 6 GHT

- über 6 bis 10 GHT

- über 10 bis 17 GHT

- über 17 GHT

— mit einer fettfreien Milchtrockenmasse ab 15 GHT und einem Milchfettgehalt
von ( 5 ):
- höchstens 3 GHT

- über 3 bis 6,9 GHT
- über 6,9 bis 9,5 GHT
- über 9,5 bis 21 GHT
- über 21 GHT

0404 90 33 911

0404 90 33 913

0404 90 33 915

0404 90 33 917

0404 90 33 919

0404 90 33 931

0404 90 33 933

0404 90 33 935

0404 90 33 937

0404 90 33 939

0404 90 39 110

0404 90 39 115

0404 90 39 120

0404 90 39 130

0404 90 39 150

0404 90 39 900

0404 90 51 100

0404 90 51 910

0404 90 51 950

0404 90 53 110

0404 90 53 130

0404 90 53 150

0404 90 53 170

0404 90 53 911

0404 90 53 913

0404 90 53 915

0404 90 53 917

0404 90 53 919

0404 90 53 931

0404 90 53 933

0404 90 53 935

0404 90 53 937

0404 90 53 939
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0404 90 59

0404 90 91

0404 90 93

0404 90 99

0405 00

0405 00 10

_ _ _ _ mehr als 27 GHT :

— in Pulverform oder granuliert ( 4 ), mit . einem Milchfettgehalt von :
- höchstens 41 GHT

- über 41 GHT

— andere in Pulverform oder granuliert , mit einem Milchfettgehalt von ( 4 ):
- höchstens 39 GHT

- über 39 bis 45 GHT

- über 45 GHT

— — — mehr als 42 GHT und mit einem Milchfettgehalt von :
— — — - 1,5 GHT oder weniger :

— in Pulverform oder granuliert ( 4 )
— andere , mit einer fettfreien Milchtrockenmasse :

- unter 15 GHT ( 4 )

- ab 15 GHT ( 5 )
mehr als 1,5 bis 27 GHT :

— in Pulverform oder granuliert ( 2 ):
- mit einem Milchfettgehalt von :
- höchstens 11 GHT

- über 11 bis 17 GHT

- über 17 bis 25 GHT

- über 25 GHT

— andere , in Pulverform oder granuliert :
- mit einer fettfreien Milchtrockenmasse unter 15 GHT und einem Milchfettgehalt
von :

- höchstens 3 GHT

- über 3 bis 6 GHT

- über 6 bis 10 GHT

- über 10 bis 17 GHT

- über 17 GHT

- mit einer fettfreien Milchtrockenmasse ab 15 GHT und einem Milchfettgehalt
von ( 5 ):
- höchstens 3 GHT

über 3 bis 6,9 GHT
- über 6,9 bis 9,5 GHT
- über 9,5 bis 21 GHT
- über 21 GHT

mehr als 27 GHT ("):

— in Pulverform oder granuliert , mit einem Milchfettgehalt von :
höchstens 41 GHT

- über 41 GHT

andere in Pulverform oder granuliert , mit einem Milchfettgehalt von :
- höchstens 39 GHT

- über 39 bis 45 GHT

- über 45 GHT

Butter und andere Fettstoffe aus der Milch ( 10 ):
— mit einem Fettgehalt von 85 GHT oder weniger :
- unter 62 GHT

- ab 62 bis 78 GHT

- ab 78 bis 80 GHT

- ab 80 bis 82 GHT

- ab 82 GHT

0404 90 59 130

0404 90 59 150

0404 90 59 930

0404 90 59 950

0404 90 59 990

0404 90 91 100

0404 90 91 910

0404 90 91 950

0404 90 93 110

0404 90 93 130

0404 90 93 150

0404 90 93 170

0404 90 93 911

0404 90 93 913

0404 90 93 915

0404 90 93 917

0404 90 93 919

0404 90 93 931

0404 90 93 933

0404 90 93 935

0404 90 93 937

0404 90 93 939

0404 90 99 130

0404 90 99 150

0404 90 99 930

0404 90 99 950

0404 90 99 990

0405 00 10 100

0405 00 10 200

0405 00 10 300

0405 00 10 500

0405 00 10 700
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0405 00 90

0406

0406 10

0406 10 10

0406 10 90

ex 0406 20

0406 20 90

ex 0406 30

0406 30 31

0406 30 39

0406 30 90

0406 40 00

ex 0406 90

— andere :

— mit einem Milchfettgehalt von :
— höchstens 99,5 GHT

— über 99,5 GHT

Käse und Quark ( 6 ) ( 7 ):

— Frischkäse ( einschließlich Molkenkäse ), nicht fermentiert , und Quark :
— — mit einem Fettgehalt von 40 GHT oder weniger
— — anderer

— Käse aller Art , gerieben oder in Pulverform :
— — anderer :

— hergestellt aus Molke
— anderer :

— mit einem Milchfettgehalt von höchstens 20 GHT , einem Laktosegehalt unter 5 GHT und
einem Trockenstoff:

— ab 60 bis unter 80 GHT

— ab 80 bis unter 85 GHT

— ab 85 bis unter 95 GHT

— ab 95 GHT

— anderer

— Schmelzkäse , weder gerieben noch in Pulverform :
— — andere :

— ~~ m it einem Milchfettgehalt von 36 GHT oder weniger und einem Fettgehalt im Trockenstoff
von :

— — — — 48 GHT oder weniger :
— mit einem Trockenstoff :

— unter 27 GHT

— ab 27 bis unter 33 GHT

— ab 33 bis unter 38 GHT

— ab 38 bis unter 43 GHT und einem Fettgehalt im Trockenstoff von :
— unter 20 GHT

— ab 20 GHT

— ab 43 GHT und einem Fettgehalt im Trockenstoff:
— unter 20 GHT

— ab 20 bis unter 40 GHT

— ab 40 GHT

— — — — mehr als 48 GHT :

— mit einem Trockenstoff:

— unter 33 GHT

— ab 33 bis unter 38 GHT

— ab 38 bis unter 43 GHT

— ab 43 bis unter 46 GHT

— ab 46 GHT und einem Fettgehalt im Trockenstoff:
— unter 55 GHT

— ab 55 GHT

— — — mit einem Fettgehalt von mehr als 36 GHT
— Käse mit Schimmelbildung im Teig :

— Roquefort
— anderer

— andere Käse :

— — andere :

0405 00 90 100

0405 00 90 900

0406 10 10 000

0406 10 90 000

0406 20 90 100

0406 20 90 913

0406 20 90 915

0406 20 90 917

0406 20 90 919

0406 20 90 990

0406 30 31 100

0406 30 31 300

0406 30 31 500

0406 30 31 710

0406 30 31 730

0406 30 31 910

0406 30 31 930

0406 30 31 950

0406 30 39 100

0406 30 39 300

0406 30 39 500

0406 30 39 700

0406 30 39 930

0406 30 39 950

0406 30 90 000

0406 40 00 100

0406 40 00 900
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0406 90 13

0406 90 15

0406 90 13 000

0406 90 15 100

0406 90 15 900

0406 90 21

0406 90 21 100

0406 90 21 900

0406 90 23

0406 90 23 100

0406 90 23 900

0406 90 25

0406 90 25 100

0406 90 25 900

0406 90 27

0406 90 27 100

0406 90 27 900

0406 90 31

Emmentaler

Greyerzer , Sbrinz :
— Greyerzer
— Sbrinz

Cheddar :

— mit einem Fettgehalt im Trockenstoff :
— unter 48 GHT

— ab 48 GHT

Edamer :

— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse :
— unter 39 GHT

— ab 39 GHT

Tilsiter :

— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse :
— unter 39 GHT

— ab 39 GHT

Butterkäse :

— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse :
— unter 39 GHT

— ab 39 GHT

Feta ( 3 ):

— vom Schaf oder Büffel , in Behältern , die Salzlake enthalten , oder in Beuteln aus Schaf- oder
Ziegen feil :
— ausschließlich aus Schafsmilch hergestellt :

— mit einem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse bis 72 GHT :
— und einem Fettgehalt in der Trockenmasse unter 39 GHT
— und einem Fettgehalt in der Trockenmasse ab 39 GHT

— mit einem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse über 72 GHT :
— mit einer Trockenmasse ab 40 GHT und einem Fettgehalt in der Trockenmasse ab
50 GHT

— anderer

— anderer

— anderer :

— ausschließlich aus Schafsmilch hergestellt :
— mit einem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse bis 72 GHT :

— und einem Fettgehalt in der Trockenmasse unter 39 GHT
— und einem Fettgehalt in der Trockenmasse ab 39 GHT

— mit einem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse über 72 GHT :
— mit einer Trockenmasse ab 40 GHT und einem Fettgehalt in der Trockenmasse ab
50 GHT

— anderer

— anderer :

— mit einem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse bis 72 GHT :
— und einem Fettgehalt in der Trockenmasse unter 39 GHT
— und einem Fettgehalt in der Trockenmasse ab 39 GHT

— mit einem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse über 72 GHT :
— mit einer Trockenmasse ab 40 GHT und einem Fettgehalt in der Trockenmasse ab
50 GHT

— anderer

Kefalo-Tyri :
— ausschließlich aus Schafs- und / oder Ziegenmilch hergestellt :

— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse unter 39 GHT
— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse ab 39 GHT

0406 90 31 111

0406 90 31 119

0406 90 31 151

0406 90 31 159

0406 90 31 900

0406 90 33

0406 90 33 111

0406 90 33 119

0406 90 33 151

0406 90 33 159

0406 90 33 911

0406 90 33 919

0406 90 33 951

0406 90 33 959

0406 90 35

0406 90 35 110

0406 90 35 190
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0406 90 35

(Forts .)

0406 90 61

0406 90 63

0406 90 69

0406 90 71

0406 90 73

0406 90 75

0406 90 77

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 83

— anderer :

— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse unter 39 GHT
— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse ab 39 GHT

— — — andere :

— — — — andere :

— — — — — mit einem Fettgehalt von 40 GFIT oder weniger und einem Wassergehalt in der fettfreien
Käsemasse von :

— — — — — — 47 GHT oder weniger :
— — — — — — — Grana Padano , Parmigiano Reggiano
— — — — — — — Fiore Sardo , Pecorino :

— ausschließlich aus Schafsmilch hergestellt
— anderer

— — — — — — — andere :

— aus Molke hergestellt
— anderer :

— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse über 30 GHT
— anderer

mehr als 47 bis 72 GHT :

— — — — — — — Frischkäse , fermentiert :
— aus Molke hergestellt
— anderer :

— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse :
- unter 5 GHT und einer Trockenmasse ab 32 GHT

- ab 5 bis unter 19 GHT und einer Trockenmasse ab 32 GHT

- ab 19 bis unter 39 GHT und einem Wassergehalt in der fettfreien
Käsemasse ab 62 GHT

- anderer , mit einem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse :
— ab 47 bis unter 52 GHT

— ab 52 bis unter 62 GHT

— über 62 GHT

— — — — — — — Provolone :

— mit einem Fettgehalt in er Trockenmasse unter 39 GHT
— mit einme Fettgehalt in der Trockenmasse ab 39 GHT

— — — — — — — Asiago , Caciocavallo , Montasio , Ragusano :
— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse unter 39 GHT
— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse ab 39 GHT

— — — — — — — Danbo , Fontal , Fontina , Fynbo , Gouda , Havarti , Maribo , Samsö :
— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse unter 39 GHT
— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse ab 39 GHT

— — — — — — — Esrom , Italico , Kernhem , St . Nectaire , St . Paulin , Taleggio :
— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse unter 39 GHT
— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse ab 39 GHT

— — — — — — — Cantal , Cheshire , Wensleydale , Lancashire , Double Gloucester , Blarney , Colby ,
Monterey :
— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse unter 39 GHT
— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse ab 39 GHT

— — — — — — — Ricotta , gesalzen :
— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse unter 39 GHT
— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse ab 39 GHT :

— mit einem Milchfettgehalt unter 30 GHT
— mit einem Milchfettgehalt ab 30 GHT :
- ausschließlich aus Schafsmilch hergestellt
- anderer

0406 90 35 910

0406 90 35 990

0406 90 61 000

0406 90 63 100

0406 90 63 900

0406 90 69 100

0406 90 69 910

0406 90 69 990

0406 90 71 100

0406 90 71 930

0406 90 71 950

0406 90 71 970

0406 90 71 991

0406 90 71 995

0406 90 71 999

0406 90 73 100

0406 90 73 900

0406 90 75 100

0406 90 75 900

0406 90 77 100

0406 90 77 900

0406 90 79 100

0406 90 79 900

0406 90 81 100

0406 90 81 900

0406 90 83 100

0406 90 83 910

0406 90 83 950

0406 90 83 990
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0406 90 85 - — — — - — — Kefalograviera , Kassen :

ll — mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse unter 39 GHT 0406 90 85 100

ll — mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse ab 39 GHT :

l - ausschließlich aus Schafs- und / oder Ziegenmilch hergestellt 0406 90 85 910

— anderer , mit einem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse :
— ab 47 bis unter 52 GHT 0406 90 85 991

I — ab 52 bis unter 62 GHT 0406 90 85 995

- über 62 GHT 0406 90 85 999

0406 90 89 _ _ _____ andere :

— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse unter 39 GHT :
— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse :

— unter 5 GHT und einer Trockenmasse ab 32 GHT 0406 90 89 100

— ab 5 bis unter 19 GHT und einer Trockenmasse ab 32 GHT 0406 90 89 200

- ab 19 bis unter 39 GHT und einem Wassergehalt in der fettfreien
Käsemasse ab 62 GHT 0406 90 89 300

— mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse ab 39 GHT :

— aus Molke hergestellt 0406 90 89 910

— anderer , mit einem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse :
— über 47 bis 52 GHT :

— Idiasabal , Manchego , Roncal , ausschließlich aus Schafs- und / oder
Ziegenmilch hergestellt 0406 90 89 951

— anderer 0406 90 89 959

— über 52 bis 62 GHT :

— Maasdam 0406 90 89 971

— Manouri , mit einem Fettgehalt ab 30 GHT 0406 90 89 972

— anderer 0406 90 89 979

- über 62 GHT 0406 90 89 990

— — — — — — mehr als 72 GHT :

0406 90 91 — — — — — — — Frischkäse , fermentiert :

— aus Molke hergestellt 0406 90 91 100

— anderer :

— Cottage Cheese mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse bis 25 GHT 0406 90 91 300

— Rahmkäse mit einem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse über
77 GHT bis 82 GHT und einem Fettgehalt in der Trockenmasse :
— ab 60 bis unter 69 GHT 0406 90 91 510

- ab 69 GHT 0406 90 91 550

— anderer 0406 90 91 900

0406 90 93 - — - — — — — andere

— — - — — andere :

0406 90 93 000

0406 90 97 — — — — — — Frischkäse , fermentiert 0406 90 97 000

0406 90 99 — — — — — — andere 0406 90 99 000

2309 Zubereitungen von der zur Fütterung verwendeten Art :
2309 10 — Hunde - und Katzenfutter , in Aufmachungen für den Einzelverkauf:

— — Glucose , Glucosesirup , Maltodextrin oder Maltodextrinsirup der Unterpositionen 1702 30 51
bis 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 und 2106 90 55 oder Stärke oder Milcherzeugnisse
enthaltend :

— — — Stärke , Glucose , Glucosesirup , Maltodextrin oder Maltodextrinsirup enthaltend :
— — — — keine Stärke enthaltend oder mit einem Gehalt an Stärke von 10 GHT oder weniger :
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 70

2309 90

2309 90 35

— — — — — mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 50 oder mehr , jedoch weniger als
75 GHT :

— „Spezialmischfutter" ( 9 )
— anderes , mit einem Gehalt an Milch in Pulverform oder granuliert

( ohne Molke ) ( 8 )
— unter 30 GHT

— ab 30 bis unter 40 GHT

— ab 40 bis unter 50 GHT

— ab 50 bis unter 60 GHT

— ab 60 bis unter 70 GHT

— ab 70 GHT

— anderes

— — — — — mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 75 GHT oder mehr :
— „Spezialmischfutter" ( 9 )
— anderes , mit einem Gehalt an Milch in Pulverform oder granuliert

( ohne Molke ) ( 8 ):
— unter 30 GHT

— ab 30 bis unter 40 GHT

— ab 40 bis unter 50 GHT

— ab 50 bis unter 60 GHT

— ab 60 bis unter 70 GHT

— ab 70 bis unter 75 GHT

— ab 75 bis unter 80 GHT

— ab 80 GHT

— anderes

— — — weder Stärke , Glucose , Glucosesirup , Maltodextrin oder Maltodextrinsirup , jedoch Milch­
erzeugnisse enthaltend :
— „Spezialmischfutter" ( 9 )
— anderes , mit einem Gehalt an Milch in Pulverform oder granuliert ( ohne Molke ) ( 8 ):

— ab 30 bis unter 40 GHT

— ab 40 bis unter 50 GHT

— ab 50 bis unter 60 GHT

— ab 60 bis unter 70 GHT

— ab 70 bis unter 80 GHT

— ab 80 bis unter 88 GHT

— ab 88 GHT

— anderes

— andere :

— — andere :

— — — Glucose , Glucosesirup , Maltodextrin oder Maltodextrinsirup der Unterpositionen
1702 30 51 bis 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 und 2106 90 55 oder Stärke oder
Milcherzeugnisse enthaltend :

— — — — Stärke , Glucose , Glucosesirup , Maltodextrin oder Maltodextrinsirup enthaltend :
— — — — — keine Stärke enthaltend oder mit einem Gehalt an Stärke von 10 GHT oder

weniger :

— — — — — mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 50 oder mehr , jedoch weniger als
75 GHT :

— „Spezialmischfutter" ( 9 )
— andere , mit einem Gehalt an Milch in Pulverform oder granuliert ( ohne
Molke ) ( 8 )
— unter 30 GHT

— ab 30 bis unter 40 GHT

— ab 40 bis unter 50 GHT

— ab 50 bis unter 60 GHT

— ab 60 bis unter 70 GHT

— ab 70 GHT

— andere

2309 10 15 010

2309 10 15 100

2309 10 15 200

2309 10 15 300

2309 10 15 400

2309 10 15 500

2309 10 15 700

2309 10 15 900

2309 10 19 010

2309 10 19 100

2309 10 19 200

2309 10 19 300

2309 10 19 400

2309 10 19 500

2309 10 19 600

2309 10 19 700

2309 10 19 800

2309 10 19 900

2309 10 70 010

2309 10 70 100

2309 10 70 200

2309 10 70 300

2309 10 70 500

2309 10 70 600

2309 10 70 700

2309 10 70 800

2309 10 70 900

2309 90 35 010

2309 90 35 100

2309 90 35 200

2309 90 35 300

2309 90 35 400

2309 90 35 500

2309 90 35 700

2309 90 35 900
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

2309 90 39

2309 90 70

------ mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von 50 oder mehr , jedoch weniger als
75 GHT :

— „Spezialmischfutter" ( 9 )
— andere , mit einem Gehalt an Milch in Pulverform oder granuliert ( ohne
Molke ) ( 8 ):
— unter 30 GHT

— ab 30 bis unter 40 GHT

— ab 40 bis unter 50 GHT

— ab 50 bis unter 60 GHT

— ab 60 bis unter 70 GHT

— ab 70 bis unter 75 GHT

— ab 75 bis unter 80 GHT

— ab 80 GHT

— andere

— — — — weder Stärke , Glucose , Glucosesirup , Maltodextrin noch Maltodextrinsirup , jedoch
Milcherzeugnisse enthaltend :
— „Spezialmischfutter" ( 9 )
— andere , mit einem Gehalt an Milch in Pulverform oder granuliert ( ohne Molke ) ( 8 )

— ab 30 bis 40 GHT

— ab 40 bis unter 50 GHT

— ab 50 bis unter 60 GHT

— ab 60 bis unter 70 GHT

— ab 70 bis unter 80 GHT

— ab 80 bis unter 88 GHT

— ab 88 GHT

— andere

2309 90 39 010

2309 90 39 100

2309 90 39 200

2309 90 39 300

2309 90 39 400

2309 90 39 500

2309 90 39 600

2309 90 39 700

2309 90 39 800

2309 90 39 900

2309 90 70 010

2309 90 70 100

2309 90 70 200

2309 90 70 300

2309 90 70 500

2309 90 70 600

2309 90 70 700

2309 90 70 800

2309 90 70 900

( ] ) Handelt es sich bei dem unter diese Position ( Unterposition ) fallenden Erzeugnis um eine Mischung , die Zusätze von Molke , Laktose , Kasein oder Kaseinat
enthält , so wird keine Erstattung gewährt .
Bei der Erfüllung der Zollförmlichkeiten hat der Antragsteller in der diesbezüglichen Erklärung anzugeben , ob dem Erzeugnis Molke , Laktose , Kasein oder
Kaseinat zugesetzt wurden .

( 2 ) Bei der Berechnung des Fettgehaltes in GHT bleibt das Gewicht der Zusätze von milchfremden Bestandteilen , Molke , Laktose , Kasein oder Kaseinat
unberücksichtigt .
Handelt es sich bei dem unter diese Unterpositionen fallenden Erzeugnis um eine Mischung , die Zusätze von Molke , Laktose , Kasein oder Kaseinat enthält , so
bleibt der auf diese Zusätze entfallende Bestandteil bei der Berechnung der Erstattungsbeträge unberücksichtigt .
Bei der Erfüllung der Zollförmlichkeiten hat der Antragsteller in der diesbezüglichen Erklärung anzugeben , ob Molke , Laktose , Kasein oder Kaseinat zugesetzt
wurden , und gegebenenfalls einzutragen :
— den tatsächlichen Gewichtsgehalt der Zusätze von Molke , Laktose , Kasein bzw . Kaseinat je 100 kg Enderzeugnis
sowie

— den Laktosegehalt der zugesetzten Molke .
( 3 ) Wurden dem Erzeugnis Kasein oder Kaseinat vor oder bei der Herstellung zugesetzt , so wird keine Erstattung gewährt .

Bei der Erfüllung der Zollförmlichkeiten hat der Antragsteller in der diesbezüglichen Erklärung anzugeben , ob Kasein bzw . Kaseinat zugesetzt wurden .
( 4 ) Bei der Berechnung des Fettgehalts in GHT bleibt das Gewicht der Zusätze von milchfremden Bestandteilen , Molke , Laktose , Kasein oder Kaseinat
unberücksichtigt .
Die Höhe der Erstattung für 100 kg unter diese Unterpositionen fallender Erzeugnisse ergibt sich aus der Summe folgender Werte :
a ) Angegebener Betrag je kg , multipliziert mit dem Gewicht des Milchbestandteils in 100 kg Erzeugnis .
Im Falle des Zusatzes von Molke . Laktose , Kasein oder Kaseinat wird der angegebene Betrag je kg jedoch mit dem Gewicht des Milchbestandteils in 100 kg
Erzeugnis ohne die Zusätze von Molke , Laktose , Kasein bzw . Kaseinat multipliziert .

b ) Nach Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung ( EWG ) Nr . 1098 / 68 der Kommission ( ABl . Nr . L 184 vom 29 . 7 . 1968 , S. 10 ) berechneter Wert .
Bei der Erfüllung der Zollförmlichkeiten hat der Antragsteller in der diesbezüglichen Erklärung anzugeben , ob Molke , Laktose , Kasein oder Kaseinat
zugesetzt wurden , und gegebenenfalls einzutragen :
— den tatsächlichen Gewichtsgehalt der Zusätze von Molke , Laktose , Kasein bzw . Kaseinat je 100 kg Enderzeugnis ,

sowie

— den Laktosegehalt der zugesetzten Molke .
( 5 ) Die Höhe der Erstattung je 100 kg unter diese Unterpositionen fallender Erzeugnisse ergibt sich aus der Summe folgender Werte :

a ) Angegebener Betrag je 100 kg .
Im Falle des Zustandes von Molke , Laktose , Kasein oder Kaseinat wird der angegebene Betrag je 100 kg jedoch
— mit dem Gewicht des Milchbestandteils in 100 kg Erzeugnis ohne die Zusätze von Molke , Laktose , Kasein oder Kaseinat multipliziert
und

— durch das Gewicht des Milchbestandteils in 100 kg Erzeugnis dividiert .
b ) nach Artikel 2 Absat / 3 der Verordnung ( EWG ) Nr . 1098 / 68 berechneter Wert .

Bei der Erfüllung der Zollförmlichkeiten hat der Antragsteller in der diesbezüglichen Erklärung anzugeben , ob Molke , Laktose , Kasein oder Kaseinat
zugesetzt wurden , und gegebenenfalls einzutragen :
— den tatsächlichen Gewichtsgehalt der Zusätze von Molke , Laktose , Kasein bzw . Kaseinat je 100 kg Enderzeugnis
sowie

— den Laktosegehalt der zugesetzten Molke .
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( 6 ) Keine Erstattung wird gewährt bei der Ausfuhr von Käse , dessen Preis frei Grenze vor Anwendung der Erstattung und des Währungsausgleichsbetrags im
Ausfuhrmitgliedstaat unter 140 ECU je 100 kg beträgt . Diese Einschränkung gilt nicht für Käse der Unterpositionen 0406 90 91 und 93 .

( 7 ) Die Erstattung für Käse in unmittelbaren Umschließungen mit Flüssigkeiten zur Haltbarmachung , insbesondere Salzlake , wird auf das Nettogewicht , d . h .
abzüglich des Gewichts dieser Flüssigkeiten gewährt .

( 8 ) Bei der Erfüllung der Zollförmlichkeiten hat der Antragsteller in der diesbezüglichen Erklärung anzugeben :
— den Gewichtsgehalt an Magermilchpulver ;
— ob Molke , Laktose , Kasein oder Kaseinat zugesetzt wurden , und gegebenenfalls einzutragen :

— den tatsächlichen Gewichtsgehalt der Zusätze von Molke , Laktose , Kasein bzw . Kaseinat je 100 kg Enderzeugnis ,
sowie

— den Laktosegehalt der zugesetzten Molke je 100 kg Enderzeugnis .
(') Als Spezialfuttermittel gilt Mischfutter , das Magermilchpulver sowie Fischmehl und / oder über 9 g Eisen und / oder über 1,2 g Kupfer je 100 kg Erzeugnis
enthält .

( ,0 ) Bei der Ausfuhr dieser Erzeugnisse im Rahmen der Verordnung ( EWG ) Nr . 765 / 86 der Kommission (ABl . Nr . L 72 vom 15 . 3 . 1986 , S. 11 ):
— ist die Erstattung die , welche am 16 . Oktober 1 986 für Erzeugnisse galt , für die die Ausfuhrlizenz mit Vorausfestsetzung der Erstattung vor dem 1 . Januar

1987 erteilt worden ist ;
wird keine Erstattung für Erzeugnisse gewährt , für die die Ausfuhrlizenz am 1 . Januar 1987 und später erteilt worden ist .
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1 1 . Obst und Gemüse

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0702 00

0702 00 10

0702 00 90

0802

ex 0802 12

0802 12 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 31 00

0805

0805 10

0805 10 11

0805 10 15

0805 10 19

0805 10 21

0805 10 25

0805 10 29

Tomaten , frisch oder gekühlt :
— vom 1 . November bis 14 . Mai :

— der Güteklassen Extra , I und II
— andere

— vom 15 . Mai bis 31 . Oktober :

— der Güteklassen Extra , I und II
— andere

Andere Schalenfrüchte , frisch oder getrocknet , auch ohne Schalen oder enthäutet :
— Mandeln :

— — ohne Schale :

— — — andere

— Haselnüsse ( Corylus-Arten ):
— — in der Schale

— — ohne Schale

— Walnüsse :

— — in der Schale

Zitrusfrüchte , frisch oder getrocknet :
— Orangen :
— — Süßorangen , frisch :
— — — vom 1 . April bis 30 . April :
— — — — Blut - und Halbblutorangen :

— der Sorten Sanguigno comune der Güteklassen Extra , I und II
— andere Sorten der Güteklassen Extra , I und II
— andere

— — — — andere :
— — — — — Navel , Navelinen , Navelate , Salustiana , Verna , Valencia Late , Maltaise ,

Shamoutis , Ovalis , Trovita und Hamlins :
— der Sorten Valencia Late und Ovale calabrese der Güteklassen Extra , I und II
— andere Sorten der Güteklassen Extra , I und II
— andere

— — — — — andere :

— der Sorten Biondo comune der Güteklassen Extra , I und II

— andere Sorten der Güteklassen Extra , I und II
— andere

— — - vom 1 . Mai bis 15 . Mai :

— — — — Blut - und Halbblutorangen :
— der Sorten Sanguigno comune der Güteklassen Extra , I und II
— andere Sorten der Güteklassen Extra , I und II
— andere

— — — — andere :

— — — — — Navel , Navelinen , Navelate , Salustiana , Verna , Valencia Late , Maltaise , Shamoutis ,
Ovalis , Trovita und Hamlins :
— der Sorten Valencia Late und Ovale calabrese der Güteklassen Extra , I und II
— andere Sorten der Güteklassen Extra , I und II
— andere

— — — — — andere :

— der Sorten Biondo comune der Güteklassen Extra , I und II

— andere Sorten der Güteklassen Extra , I und II
— andere

— — — vom 16 . Mai bis 15 . Oktober :

0702 00 10 100

0702 00 10 900

0702 00 90 100

0702 00 90 900

0802 12 90 000

0802 21 00 000

0802 22 00 000

0802 31 00 000

0805 10 11 100

0805 10 11 300

0805 10 11 900

0805 10 15 100

0805 10 15 300

0805 10 15 900

0805 10 19 100

0805 10 19 300

0805 10 19 900

0805 10 21 100

0805 10 21 300

0805 10 21 900

0805 10 25 100

0805 10 25 300

0805 10 25 900

0805 10 29 100

0805 10 29 300

0805 10 29 900
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0805 10 31

0805 10 35

0805 10 39

0805 10 41

0805 10 45

0805 10 49

ex 0805 20

0805 20 50

ex 0805 30
0805 30 10

0806

ex 0806 10

0806 10 11

0806 10 15

— — — — Blut- und Halbblutorangen :
— der Sorten Sanguigno comune der Güteklassen Extra , I und II
— andere Sorten der Güteklassen Extra , I und II
— andere

— — — — andere :

— — — — — Navel , Navelinen , Navelate , Salustiana , Verna , Valencia Late , Maltaise , Shamoutis ,
Ovalis , Trovita und Hamlins :

— der Sorten Valencia Late und Ovale calabrese der Güteklassen Extra , I und II
— andere Sorten der Güteklassen Extra , I und II
— andere

— — — — — andere :

— der Sorten Biondo comune der Güteklassen Extra , I und II
— andere Sorten , der Güteklassen Extra , I und II
— andere

— — — vom 16 . Oktober bis 31 . März :

— — — — Blut- und Halbblutorangen :
— der Sorten Sanguigno comune der Güteklassen Extra , I und II
— andere Sorten der Güteklassen Extra , I und II
— andere

— — — — andere :

----- Navel , Navelinen , Navelate , Salustiana , Verna , Valencia Late , Maltaise , Shamoutis ,
Ovalis . Trovita und Hamlins :

— der Sorten Valencia Late und Ovale calabrese der Güteklassen Extra , I und II
— andere Sorten der Güteklassen Extra I und II

— andere

— — — — — andere :

— der Sorten Biondo comune der Güteklassen Extra , I und II
— andere Sorten der Güteklassen Extra , I und II
— andere

— Mandarinen ( einschließlich Tangerinen und Satsumas ); Clementinen , Wilkings und ähnliche
Kreuzungen von Zitrusfrüchten :

— — Mandarinen und Wilkings :
— Mandarinen , frisch , der Güteklassen Extra , I und II
— andere

— Zitronen (Citrus limon , Citrus limonum ) und Limetten ( Citrus aurantifolia ):
— — Zitronen (Citrus limon , Citrus limonum ):

— frisch , der Güteklassen Extra , I und II
— andere

Weintrauben , frisch oder getrocknet :
— frisch :

— — Tafeltrauben :

— — — vom 1 . November bis 14 . Juli :
— — — — der Sorte „Empereur" ( Vitis vinifera cv .), vom 1 . Dezember bis 31 . Januar :

— im Freiland kultivierte Erzeugnisse , der Güteklassen Extra und I
— unter Glas kultivierte Erzeugnisse , der Güteklassen Extra und I
— andere

— — — — andere :

— im Freiland kultivierte Erzeugnisse , der Güteklassen Extra und I
— unter Glas kultivierte Erzeugnisse , der Güteklassen Extra und I
— andere

0805 10 31 100

0805 10 31 300

0805 10 31 900

0805 10 35 100

0805 10 35 300

0805 10 35 900

0805 10 39 100

0805 10 39 300

0805 10 39 900

0805 10 41 100

0805 10 41 300

0805 10 41 900

0805 10 45 100

0805 10 45 300

0805 10 45 900

0805 10 49 100

0805 10 49 300

0805 10 49 900

0805 20 50 100

0805 20 50 900

0805 30 10 100

0805 30 10 900

0806 10 11 100

0806 10 11 300

0806 10 11 900

0806 10 15 100

0806 10 15 300

0806 10 15 900
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0806 10 19

0808

ex 0808 10

0808 10 91

0808 10 93

0808 10 99

0809

ex 0809 30 00

— — — vom 15 . Juli bis 31 . Oktober :
— im Freiland kultivierte Erzeugnisse , der Güteklassen Extra und I
— unter Glas kultivierte Erzeugnisse , der Güteklassen Extra und I
— andere

Apfel , Birnen und Quitten , frisch :
— Äpfel :
— — andere :

— — — vom 1 . August bis 31 . Dezember :
— Mostäpfel
— andere :

— der Güteklassen Extra , I und II
— andere

— — — vom 1 . Januar bis 31 . März :
— Mostäpfel
— andere :

— der Güteklassen Extra , I und II
— andere

— — — vom 1 . April bis 31 . Juli :
— Mostäpfel
— andere :

— der Güteklassen Extra , I und II
— andere

Aprikosen , Kirschen , Pfirsiche ( einschließlich Brugnolen und Nektarinen ), Pflaumen und Schlehen ,
frisch :

— Pfirsiche , einschließlich Brugnolen und Nektarinen :
— Pfirsiche :

— der Güteklassen Extra , I und II
— andere

— Nektarinen

0806 10 19 100

0806 10 19 300

0806 10 19 900

0808 10 91 100

0808 10 91 910

0808 10 91 990

0808 10 93 100

0808 10 93 910

0808 10 93 990

0808 10 99 100

0808 10 99 910

0808 10 99 990

0809 30 00 110

0809 30 00 190

0809 30 00 900
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12 . Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

0812

0812 10 00

2006 00

2006 00 31

2006 00 90

2008

2008 19

2008 19 10

2008 19 90

2009

2009 11

2009 11 11

2009 11 19

2009 11 99

2009 19

2009 19 11

Früchte , vorläufig haltbar gemacht ( z.B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser , dem Salz , Schwefel­
dioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind ), zum unmittelbaren Genuß
nicht geeignet :
— Kirschen :

— entstielt , entsteint und in einer Schwefellösung haltbar gemacht , mit einem Nettoabtropfgewicht ,
das mindestens 50% des Nettogewichts entspricht

— andere

Früchte , Fruchtschalen und andere Pflanzenteile , mit Zucker haltbar gemacht ( durchtränkt und
abgetropft , glasiert oder kandiert ):
— andere :

— — mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT :
— — — Kirschen

— — andere :

— Kirschen

— andere

Früchte und andere genießbare Pflanzenteile , in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht , auch mit
Zusatz von Zucker , anderen Süßmitteln oder Alkohol , anderweit weder genannt noch inbegriffen :
— Schalenfrüchte , Erdnüsse und andere Samen , auch miteinander vermischt :
— — andere , einschließlich Mischungen :
— — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg :

— Haselnüsse ( Früchte des Corylus avelana ), ausgenommen Mischungen
— andere , einschließlich Mischungen

— — — in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger :
— Haselnüsse ( Fruchte des Corylus avelana ), ausgenommen Mischungen
— andere , einschließlich Mischungen

Fruchtsäfte ( einschließlich Traubenmost ) und Gemüsesäfte , nicht gegoren , ohne Zusatz von Alkohol ,
auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln :

— Orangensaft :
— — gefroren :
— — — mit einer Dichte von mehr als 1,33 g / cm 3 bei 20 °C :
— — — — mit einem Wert von 30 ECU oder weniger für 100 kg Eigengewicht :

— reiner Orangensaft ohne jeglichen Zusatz
— anderer

— — — — anderer :

— reiner Orangensaft ohne jeglichen Zusatz
— anderer

— — — mit einer Dichte von 1,33 g / cm 3 oder weniger bei 20 °C :
— — — — anderer :

— reiner Orangensaft ohne jeglichen Zusatz , mit einem Zuckergehalt von :
- 10° Brix oder mehr , jedoch weniger als 22° Brix
- 22° Brix oder mehr , jedoch weniger als 33° Brix
- 33° Brix oder mehr , jedoch weniger als 44° Brix
- 44° Brix oder mehr , jedoch weniger als 55° Brix
- 55° Brix oder mehr

— anderer

— — anderer :

— — — mit einer Dichte von mehr als 1,33 g / cm 3 bei 20 °C :
— — — — mit einem Wert von 30 ECU oder weniger für 100 kg Eigengewicht :

— reiner Orangensaft ohne jeglichen Zusatz
— anderer

0812 10 00 100

0812 10 00 900

2006 00 31 000

2006 00 90 100

2006 00 90 900

2008 19 10 100

2008 19 10 900

2008 19 90 100

2008 19 90 900

2009 11 11 100

2009 11 11 900

2009 11 19 100

2009 11 19 900

2009 11 99 110

2009 11 99 120

2009 11 99 130

2009 11 99 140

2009 11 99 150

2009 11 99 900

2009 19 11 100

2009 19 11 900
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

2009 19 19

2009 19 99

— — — — anderer :

— reiner Orangensaft ohne jeglichen Zusatz
— anderer

— — - mit einer Dichte von 1,33 g / cm 3 oder weniger bei 20 °C :
— — — — anderer :

— reiner Orangensaft ohne jeglichen Zusatz , mit einem Zuckergehalt von :
— 10° Brix oder mehr , jedoch weniger als 22° Brix
— 22° Brix oder mehr , jedoch weniger als 33° Brix
— 33° Brix oder mehr , jedoch weniger als 44° Brix
— 44° Brix oder mehr , jedoch weniger als 55° Brix
— 55° Brix oder mehr

— anderer

2009 19 19 100

2009 19 19 900

2009 19 99 110

2009 19 99 120

2009 19 99 130

2009 19 99 140

2009 19 99 150

2009 19 99 900
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13 . Ölsaaten

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

ex 1205 00 Raps- oder Rübsensamen , auch geschrotet :

1205 00 90 — andere 1205 00 90 000
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14 . Olivenöl

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

1509

1509 10

1509 10 10

1509 10 90

1509 90 00

1510 00

1510 00 10

1510 00 90

Olivenöl und seine Fraktionen , auch raffiniert , jedoch nicht chemisch modifiziert :
— nicht behandelt :

— — Lampantöl
— — anderes :

— in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5 1 oder weniger :
— anderes

— anderes :

— in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5 1 oder weniger
— anderes

Andere Öle und ihre Fraktionen , ausschließlich aus Oliven gewonnen , auch raffiniert , jedoch nicht
chemisch modifiziert , einschließlich Mischungen dieser Öle oder Fraktionen mit Ölen oder Fraktionen
der Position 1509 :

— rohe Öle

— andere :

— in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5 1 oder weniger :
— andere

1509 10 10 000

1509 10 90 100

1509 10 90 900

1509 90 00 100

1509 90 00 900

1510 00 10 000

1510 00 90 100

1510 00 90 90C
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15 . Weißzucker und Rohzucker

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

1701

ex 1701 11

1701 11 90

Rohr- und Rübenzucker und chemisch reine Saccharose , fest :
— Rohzucker , ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen :
— — Rohrzucker :

— — — anderer :

— Kandiszucker

— Zucker mit Zusatz von Trennmitteln

— Rohzucker in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Erzeugnisses von
nicht mehr als 5 kg

— andere Rohzucker

— — Rübenzucker :

1701 11 90 100

1701 11 90 300

1701 11 90 500

1701 11 90 900

ex 1701 12

1701 12 90 — — — anderer :

1702 12 90 100

1701 12 90 300

1701 12 90 500

1701 12 90 900

1701 91 00 000

— Kandiszucker

— Zucker mit Zusatz von Trennmitteln

— Rohzucker in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Erzeugnisses von
nicht mehr als 5 kg

— andere Rohzucker

— andere :

— — mit Zusatz von Aroma - oder Farbstoffen

— — andere :

— — — Weißzucker :

— Kandiszucker

— andere

1701 91 00

ex 1701 99

1701 99 10

1702 99 10 000

1701 99 10 900
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16 . Sirupe und einige andere Erzeugnisse des Zuckersektors

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

1702

ex 1702 40

1702 40 10

1702 60

1702 60 10

1702 60 90

ex 1702 90

1702 90 30

1702 90 60

1702 90 71

1702 90 90

2106

ex 2106 90

2106 90 30

2106 90 59

Andere Zucker , einschließlich chemisch reine Lactose , Maltose , Glucose und Fructose , fest ; Zucker­
sirupe , ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen ; Invertzuckercreme , auch mit natürlichem Honig
vermischt ; Zucker und Melassen , karamelisiert :

— Glucose und Glucosesirup , mit einem Gehalt an Fructose , bezogen auf den Trockenstoff , von 20
GHT oder mehr , jedoch weniger als 50 GHT :

— — Isoglucose :
— mit einem Gehalt an Fructose , bezogen auf den Trockenstoff , von 41 GHT oder mehr
— andere

— andere Fructose und anderer Fructosesirup , mit einem Gehalt an Fructose , bezogen auf den
Trockenstoff , von mehr als 50 GHT :

— — Isoglucose
— — andere

— andere , einschließlich Invertzucker :
— — Isoglucose
— — Invertzuckercreme , auch mit natürlichem Honig gemischt
— — Zucker und Melassen , karamelisiert :

— — — mit einem Gehalt an Saccharose , bezogen auf den Trockenstoff, von 50 GHT oder mehr
— — andere :

— Sorbit

— andere

Lebensmittelzubereitungen , anderweit weder genannt noch inbegriffen :
— andere :

— — Zuckersirupe , aromatisiert oder gefärbt :
— — — Isoglucosesirup
— — — andere :

— — — — andere

1702 40 10 100

1702 40 10 900

1702 60 10 000

1702 60 90 000

1702 90 30 000

1702 90 60 000

1702 90 71 000

1702 90 90 100

1702 90 90 900

2106 90 30 000

2106 90 59 000
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17 . We n

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

2009

2009 60

2009 60 11

2009 60 19

2009 60 11 100

2009 60 11 900

Fruchtsäfte ( einschließlich Traubenmost ) und Gemüsesäfte , nicht gegoren , ohne Zusatz von Alkohol ,
auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln :

— Traubensaft ( einschließlich Traubenmost ):
— — mit einer Dichte von mehr als 1,33 g / cm 3 bei 20 °C :
— — — mit einem Wert von 22 ECU oder weniger für 100 kg Eigengewicht :

- Traubenmost gemäß der Definition unter Ziffer 6 des Anhangs I der Verordnung (EWG )
Nr . 822 / 87 des Rates (')

— anderer

— — — anderer :

- Traubenmost gemäß der Definition unter Ziffer 6 des Anhangs I der Verordnung (EWG )
Nr . 822 / 87 (M

— anderer

— — mit einer Dichte von 1,33 g / cm 3 oder weniger bei 20° C :
— — — mit einem Wert von mehr als 18 ECU für 100 kg Eigengewicht :
— — — — konzentriert :

- Traubenmost gemäß der Definition unter Ziffer 6 des Anhangs I der Verordnung ( EWG )

2009 60 19 100

2009 60 19 900

2009 60 51

Nr . 822 / 87 (>) 2009 60 51 100

2009 60 51 900

2009 60 71

2009 60 71 100

2009 60 71 900

2204

2204 21

2204 21 25

— anderer

— — — mit einem Wert von 18 ECU oder weniger für 100 kg Eigengewicht :
— — — — mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als 30 GHT :
— — — — — konzentriert :

- Traubenmost gemäß der Definition unter Ziffer 6 des Anhangs I der Verordnung
( EWG ) Nr . 822 / 87 ( J )

— anderer

Wein aus frischen Weintrauben , einschließlich mit Alkohol angereicherter Wein ; Traubenmost ,
ausgenommen solcher der Position 2009 :

— anderer Wein ; Traubenmost , dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbro­
chen worden ist :

— — in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 1 oder weniger :
— — — andere :

- — — — mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13% vol oder weniger :
— — — — — andere :

— — — — — — Weißwein :

— weißer Tafelwein mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mindestens
9.5 % vol :

— der Arten A II und A III ( weißer Tafelwein ausschließlich von Rebsorten der
Arten „Sylvaner", „Müller-Thurgau" oder „Riesling")

— Wein gemäß Artikel 36 der Verordnung (EWG ) Nr . 822 / 87 , der die
normalerweise zu Wein verarbeiteten Mengen , die in den Durchführungs­
bestimmungen zu dem genannten Artikel festgelegt sind , übersteigt

— anderer

— anderer

— — — — — — anderer :

— Roter oder Rosetafelwein mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mindestens
9,5 % vol :

— der Art R III und Rosetafelwein von Rebsorten der Art „Portugieser"
— Wein gemäß Artikel 36 der Verordnung ( EWG ) Nr . 822 / 87 , der die
normalerweise zu Wein verarbeiteten Mengen , die in den Durchführungs­
bestimmungen zu dem genannten Artikel festgelegt sind , übersteigt

— anderer

— anderer

— — — — rnit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13% vol bis 15% vol :
— — — — — anderer

2204 21 25 110

2204 21 25 130

2204 21 25 190

2204 21 25 900
2204 21 29

2204 21 29 110

2204 21 29 130

2204 21 29 190

2204 21 29 900
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

2204 21 35

2204 21 39

2204 21 35 110

2204 21 35 130

2204 21 35 190

2204 21 35 900

2204 21 39 110

2204 21 39 130

2204 21 39 190

2204 21 39 900

2204 21 49 100

2204 21 49 910

2204 21 49 990

2204 21 59 100

2204 21 59 910

2204 21 59 990

2204 21 49

2204 21 59

— — — Weißwein :

— Tafelwein :

— der Arten A II und A III (weißer Tafelwein ausschließlich von Rebsorten der
Arten „Sylvaner", „Müller-Thurgau" oder „Riesling"):

— Wein gemäß Artikel 36 der Verordnung ( EWG ) Nr . 822 / 87 , der die
normalerweise zu Wein verarbeiteten Mengen , die in den Durchführungs­
bestimmungen zu dem genannten Artikel festgelegt sind , übersteigt

— anderer

— anderer

— — - anderer :

— Roter oder Rosetafelwein :

— der Art R III und Rosetafelwein von Rebsorten der Art „Portugieser"

— Wein gemäß Artikel 36 der Verordnung ( EWG ) Nr . 822 / 87 , der die
normalerweise zu Wein verarbeiteten Mengen , die in den Durchführungs­
bestimmungen zu dem genannten Artikel festgelegt sind , übersteigt

— anderer

— anderer

— mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 18% vol :
— — anderer :

-- Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete
— andere :

— Likörweine

— andere

— mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18% vol bis 22% vol :
— — anderer :

— Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete
— andere :

— Likörweine

— andere

iderer :

anderer :

— mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13% vol oder weniger :
— — anderer :

— — — Weißwein :

— Tafelwein mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mindestens 9,5% vol :
— der Arten A II und A III (weißer Tafelwein ausschließlich von Rebsorten der
Arten „Sylvaner", „Müller-Thurgau" oder „Riesling"):

— Wein gemäß Artikel 36 der Verordnung ( EWG ) Nr . 822 / 87 , der die
normalerweise zu Wein verarbeiteten Mengen , die in den Durchführungs­
bestimmungen zu dem genannten Artikel festgelegt sind , übersteigt

— anderer

— anderer

— — — anderer :

— Roter oder Rosetafelwein mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mindestens
9,5% vol :

— der Art R III und Rosetafelwein von Rebsorten der Art „Portugieser"
— Wein gemäß Artikel 36 der Verordnung (EWG ) Nr . 822 / 87 , der die
normalerweise zu Wein verarbeiteten Mengen , die in den Durchführungs­
bestimmungen zu dem genannten Artikel festgelegt sind , übersteigt

— anderer

— anderer

— mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13% vol bis 15% vol :
— — anderer :

2204 29

2204 29 25

2204 29 25 110

2204 29 25 130 .

2204 29 25 190

2204 29 25 900

2204 29 29

2204 29 29 110

2204 29 29 130

2204 29 29 190

2204 29 29 900
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

2204 29 35

2204 29 39

2204 29 49

2204 29 59

ex 2204 30

2204 30 91

2204 30 99

— — — — — — Weißwein :

— Tafelwein :

— Weißer Tafelwein der Arten A II und A III (weißer Tafelwein ausschließlich
von Rebsorten der Arten „Sylvaner", „Müller-Thurgau" oder „Riesling"):

— Wein gemäß Artikel 36 der Verordnung ( EWG ) Nr. 822 / 87 , der die
normalerweise zu Wein verarbeiteten Mengen , die in den Durchführungs­
bestimmungen zu dem genannten Artikel festgelegt sind , übersteigt

— anderer

— anderer

— — — — — — anderer :

— Roter oder Rosetafelwein :

— Tafelwein der Art R III und Rosetafelwein von Rebsorten der Art „Portu­
gieser"

— Wein gemäß Artikel 40 der Verordnung ( EWG ) Nr. 822 / 87 , der die
normalerweise zu Wein verarbeiteten Mengen , die in den Durchführungs­
bestimmungen zu dem genannten Artikel festgelegt sind , übersteigt

— anderer

— anderer

— — — — mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 18% vol :
— — — — — anderer :

— Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete
— andere :

— Likörweine

— andere

— — — — mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18% vol bis 22% vol :
— — — — — anderer :

— Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete
— andere :

— Likörweine

— andere

— anderer Traubenmost :

— — anderer :

— — — mit einer Dichte von 1,33 g / cm 3 oder weniger bei 20 °C und einem vorhandenen
Alkoholgehalt von 1 % vol oder weniger :
- Traubenmost gemäß der Definition unter Ziffer 6 des Anhangs I der Verordnung (EWG )
Nr. 822 / 87 (>)

— anderer

— — — anderer :

- Traubenmost gemäß der Definition unter Ziffer 6 des Anhangs II der Verordnung (EWG )
Nr. 822 / 87 0 )

— anderer

2204 29 35 110

2204 29 35 130

2204 29 35 190

2204 29 35 900

2204 29 39 110

2204 29 39 130

2204 29 39 190

2204 29 39 900

2204 29 49 100

2204 29 49 910

2204 29 49 990

2204 29 59 100

2204 29 59 910

2204 29 59 990

2204 30 91 100

2204 30 91 900

2204 30 99 100

2204 30 99 900

(*) ABl . Nr . L 84 vom 27 . 3 . 1987 , S. 1 ; als Alkoholgehalt ist der potentielle Alkoholgehalt zu berücksichtigen .
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18 . Tabak

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

2401

ex 2401 10

2401 10 10

2401 10 20

2401 10 30

2401 10 41

2401 10 60

2401 10 70

Tabak , unverarbeitet ; Tabakabfälle :
— Tabak , nicht entrippt :
— — „ flue-cured" Virginia und „light-air-cured" Burlev , einschließlich Burleyhybriden ; „light-air­

cured" Maryland und „fire-cured" Tabak :
— — — „flue-cured" Virginia :

— verpackt :
— Virgin D

— Virginia EL

— Virginia E

— Virginia P
— anderer

— — — „light-air-cured" Burley , einschließlich Burleyhybriden :
— verpackt :

— Badischer Burley E
— Burley I
— Burley EL
— Burley E
— Burley P

— anderer

— — — „light-air-cured" Maryland :
— verpackt
— anderer

— — — „fire-cured" Tabak :

— — — — Kentucky :
— verpackt
— anderer

— — anderer :

— — - „sun-cured" Orienttabak :

— verpackt :
— Xanti-Yaka

— Perustitza

— Samsun

— Erzegovina
— Basmas

— Katerini und ähnliche Sorten

— Klassischer Kaba Koulak

— Elassona

— nicht klassischer Kaba Koulak

— Myrodata Smyrne , Trapezous et Phi I
— Myrodata Agrinion
— Zichnomyrodata
— Tsebelia

— Mavra

— anderer

— — — „dark-air-cured" Tabak :

— verpackt :
— Badischer Geudertheimer

— Paraguay
— Dragon vert und seine Hybriden , Philippin , Petit Grammont (Flobecq ), Semois ,
Appelterre

2401 10 10 030

2401 10 10 260

2401 10 10 310

2401 10 10 330

2401 10 10 900

2401 10 20 020

2401 10 20 080

2401 10 20 250

2401 10 20 320

2401 10 20 340

2401 10 20 900

2401 10 30 090

2401 10 30 900

2401 10 41 100

2401 10 41 900

2401 10 60 130

2401 10 60 141

2401 10 60 142

2401 10 60 150

2401 10 60 170

2401 10 60 180

2401 10 60 191

2401 10 60 192

2401 10 60 201

2401 10 60 202

2401 10 60 210

2401 10 60 220

2401 10 60 230

2401 10 60 240

2401 10 60 900

2401 10 70 010

2401 10 70 041

2401 10 70 042
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

2401 10 70

(Forts .)

2401 10 80

2401 10 90

ex 2401 20

2401 20 10

2401 20 20

2401 20 30

2401 20 41

2401 20 60

— Nijkerk
— Misionero

— Forcheimer Havana II c )
— Nostrano

— Beneventano

— Brasile Selvaggio
— Santa Fe

— Fermentierter Burley
— Havana E

— anderer

— — — „flue-cured " Tabak :
— Bright , verpackt
— anderer

— — — anderer Tabak :

— verpackt :
— Round Tip
— Scafati

— Sumatra I

— Round Scafati

— anderer

— Tabak , teilweise oder ganz entrippt :
— — „flue-cured" Virginia und „light-air-cured" Burley , einschließlich Burleyhybriden ; „light-air­

cured" Maryland und „fire-cured" Tabak :
— — — „flue-cured" Virginia :

— entrippter Tabak , in Form von Blattstücken mit einem Durchmesser von mindestens
0,5 cm , verpackt :
— Virgin D
— Virginia EL
— Virginia E
— Virginia P

— anderer

— — — „light-air-cured" Burley , einschließlich Burleyhybriden :

— entrippter Tabak , in Form von Blattstücken mit einem Durchmesser von mindestens
0,5 cm , verpackt :

— Badischer Burley E

— Burley I

— Burley EI

— Burley E

— Burley P

— anderer

— — — „light-air-cured " Maryland :

— entrippter Tabak , in Form von Blattstücken mit einem Durchmesser von mindestens
0,5 cm , verpackt

— anderer

— — — „fire-cured" Tabak :

— — — — Kentucky :

— entrippter Tabak , in Form von Blattstücken mit einem Durchmesser von mindestens
0,5 cm , verpackt

— anderer

— — anderer :

— — — „sun-cured" Orienttabak :

— Tsebelia , entrippter Tabak , in Form von Blattstücken mit einem Durchmesser von
mindestens 0,5 cm , verpackt

— anderer

2401 10 70 050

2401 10 70 060

2401 10 70 111

2401 10 70 112
2401 10 70 121
2401 10 70 122

2401 10 70 270

2401 10 70 280

2401 10 70 290

2401 10 70 900

2401 10 80 070

2401 10 80 900

2401 10 90 161
2401 10 90 162

2401 10 90 163

2401 10 90 300

2401 10 90 900

2401 20 10 030

2401 20 10 260

2401 20 10 310

2401 20 10 330

2401 20 10 900

2401 20 20 020

2401 20 20 080

2401 20 20 250

2401 20 20 320

2401 20 20 340

2401 20 20 900

2401 20 30 090

2401 20 30 900

2401 20 41 100

2401 20 41 900

2401 20 60 230

2401 20 60 900
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KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

2401 20 70

2401 20 80

— — — „dark-air-cured" Tabak :

— entrippter Tabak , in Form von Blattstücken mit einem Durchmesser von mindestens
0,5 cm , verpackt :
— Badischer Geudertheimer

— Paraguay
— Dragon vert und seine Hybriden , Philippin , Petit Grammont (Flobecq ), Semois ,
Appelterre

— Nijkerk
— Misionero

— Forcheimer Havana II c )
— Nostrano

— Beneventano

— Brasile Selvaggio
— Santa Fe

— Fermentierter Burley
— Havana E

— anderer

— — — „flue-cured" Tabak :

— Bright , entrippter Tabak , in Form von Blattstücken mit einem Durchmesser von mindestens
0,5 cm , verpackt

— anderer

2401 20 70 010

2401 20 70 041

2401 20 70 042

2401 20 70 050

2401 20 70 060

2401 20 70 111

2401 20 70 112

2401 20 70 121

2401 20 70 122

2401 20 70 270

2401 20 70 280

2401 20 70 290

2401 20 70 900

2401 20 80 070

2401 20 80 900
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